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TEIL 1 BEGRÜNDUNG 
 

zum Bebauungsplan Nr. 8 'Baugebiet Krumacker' der Gemeinde Dannewerk, Kreis 

Schleswig-Flensburg 

für das Gebiet zwischen den Straßen Krumacker und Rosenstraße sowie südlich und 

östlich der Straße Brummkoppel 

 

 

1 AUSGANGSSITUATION 

1.1 Lage des Plangebietes 

Das ca. 2,25 ha große Plangebiet befindet sich im Nordosten der Ortslage Groß-Dannewerk 

südlich der Straße Krumacker, südlich und östlich der Straße Brummkoppel sowie nördlich der 

Rosenstraße. Im Einzelnen umfasst es die Flurstücke 52/11 und 52/16 sowie Teile des Flur-

stückes 102/10 der Flur 8 und Teile der Flurstücke 24/3, 27/4, 28/4 und 102/3 der Flur 7 jeweils 

Gemarkung Groß-Dannewerk. Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 

- im Norden durch die Straße 'Krumacker' bzw. die Bebauung entlang der Straße, 

- im Westen durch die Bebauung an den Straßen 'Brummkoppel' und 'Eichenweg', 

- im Süden durch die Rosenstraße bzw. die Bebauung an der Straße und 

- im Osten durch die landwirtschaftliche Nutzflächen. 

Die genaue Abgrenzung ist dem zeichnerischen Teil des Planentwurfes im Maßstab 1:1.000 

zu entnehmen. 

 

1.2 Bestand 

Die Flächen des Plangebietes werden als Grünland (Silagemahd) landwirtschaftlich genutzt. 

An den meisten Grenzen zu den bestehenden Wohngebieten sowie an der Westgrenze des 

Gebietes befinden sich Knicks. Ein weiterer Knick verläuft mittig durch das Flurstück 52/11. 

Ein weiterer Knickabschnitt befindet sich zwischen den Flurstücken 52/11 und 24/3 im Süden 

des Plangebietes. Im Südwesten des Geltungsbereiches sind zwei Hallen vorhanden, die zu 

der ehemaligen Hofstelle 'Rosenstraße 1' gehörten und heute privat als Unterstellmöglichkeit 

für Boote bzw. als Garagen genutzt werden. Der Bereich zwischen den Hallen ist als Beton-

platte versiegelt. Das Flurstück 27/4 wird innerhalb des Geltungsbereiches als Hausgarten 

genutzt. Auf dem Flurstück 28/4 (außerhalb des Plangebietes) befindet sich ein ehemaliger 

Feuerlöschteich. 

Das Gelände weist Höhen zwischen ca. 32,00 m über NHN im Südwesten und ca. 37,00 m 

über NHN im Osten auf. 

 

1.3 Grundlage des Verfahrens 

Grundlage des Verfahrens ist das Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) 

in der derzeit gültigen Fassung. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dannewerk hat am 28.08.2023 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 8 beschlossen.  
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1.4 Rechtliche Bindungen 

1.4.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 

Der Planbereich der Gemeinde Dannewerk wird in der Fortschreibung des Landesentwick-

lungsplanes Schleswig-Holstein 2021 als Bestandteil eines Stadt- und Umlandbereiches sowie 

als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung dargestellt. Der Verlauf des Danewerkes 

ist als Biotopverbundachse - Landesebene beschrieben. 

 

1.4.2 Regionalplan für den Planungsraum V 

Der Regionalplan für den Planungsraum V (2002) stellt das Plangebiet als Bestandteil eines 

Stadt- und Umlandbereiches im ländlichen Raum sowie als Gebiet mit besonderer Bedeutung 

für Tourismus und Erholung dar.  

Im 2. Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplanes für den Planungsraum I (2025) sind 

keine von den vorgenannten Inhalten wesentlich abweichenden Darstellungen enthalten.  

In der rechtskräftig aufgehobenen Fortschreibung zum Regionalplan für den Planungsraum I 

(2020) - Sachthema Windenergie an Land - befinden sich in der Umgebung des Plangebietes 

keine Vorranggebiete für Windenergieanlagen. 

 

1.4.3 Flächennutzungsplan 

Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Gemeinde Dannewerk stellt das Plangebiet 

als Fläche für die Landwirtschaft dar. Zudem liegt das Plangebiet überwiegend innerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes 'Haithabu-Danewerk'. Im Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde 

Dannewerk soll der Planbereich überwiegend als Allgemeines Wohngebiet und Straßenver-

kehrsfläche festgesetzt werden. Diese geplanten Festsetzungen weichen damit in der Art der 

Nutzung von den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes ab. Die damit notwen-

dige 11. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung 

dieses Bebauungsplanes gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Inhaltlich wird der Bebauungsplan aus 

den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt. 

 

1.4.4 Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I  

In den Karten 1 und 3 des Landschaftsrahmenplans (LRP) für den Planungsraum I (2020) 

finden sich keine Darstellungen für den Bereich des Plangebietes. In der Karte 2 ist der Plan-

bereich Bestandteil eines Gebietes mit besonderer Erholungseignung, eines historischen Kul-

turlandschaftsausschnittes (Knicklandschaft) und des Landschaftsschutzgebietes 'Haithabu-

Danewerk'.  

 

1.4.5 Landschaftsplanung 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Dannewerk stellt die landwirtschaftliche Nutzung und die 

vorhandenen Knicks dar. Zudem ist die Grenze des Landschaftsschutzgebietes dargestellt. 

Damit weicht die vorgesehene Planung von den Darstellungen des Landschaftsplanes ab. Die 

im Landschaftsplan dargestellten baulichen Entwicklungsflächen sind bereits alle umgesetzt, 

so dass jede zusätzliche Erweiterungsfläche eine Abweichung vom Landschaftsplan darstellt. 
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Die intensiven Untersuchungen im Rahmen der Aufstellung des Umweltberichtes zur 11. F-

Plan-Änderung haben ergeben, dass keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft zu erwarten sind und mit den beschriebenen Maßnahmen die Ein-

griffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden können. Aus diesen Gründen verzichtet 

die Gemeinde auf eine formale Änderung des Landschaftsplanes. Bei einer Fortschreibung 

des Landschaftsplanes wird die Gemeinde die zusätzlichen Bauflächen berücksichtigen. 

 

1.4.6 Schutzverordnungen 

Innerhalb des Plangebietes und der unmittelbaren Umgebung gelten Schutzverordnungen und 

der Schutz aus unterschiedlichen Gesetzen. Stichpunktartig sind hier zu nennen: 

 Der Geltungsbereich liegt nahezu vollständig im Landschaftsschutzgebiet „Haithabu-

Danewerk“. Im Zuge dieses Bauleitplanverfahrens wird ein Antrag auf Entlassung der Flä-

chen aus dem Landschaftsschutzgebiet gestellt. 

 Die vorhandenen Knicks unterliegen gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 des Landesnaturschutzge-

setzes von Schleswig-Holstein (LNatSchG) einem besonderen Schutz. 

 Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet ist das ca. 1,3 km östlich gelegene FFH-Gebiet 

1523-381 "Busdorfer Tal". 

 

 

2 ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

Zur Ordnung der städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der baulichen und sonstigen Nut-

zung wird für das o.g. Plangebiet der Bebauungsplan Nr. 8 aufgestellt. Er trifft innerhalb seines 

räumlichen Geltungsbereiches rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ent-

wicklung entsprechend den kommunalen Zielsetzungen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde notwendig, um in dem Planbereich auf einer Ge-

samtfläche von ca. 2,25 ha eine den Funktionsbedürfnissen der Gemeinde Dannewerk ent-

sprechende Entwicklung zu ermöglichen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen zur Realisierung von Wohnbauflächen geschaffen werden.  

In der Gemeinde Dannewerk besteht weiterhin ein Bedarf an Wohnungen. Um kontinuierlich 

die weitere Nachfrage bedienen zu können, möchte die Gemeinde weitere Wohnbauflächen 

entwickeln. Die letzten Baugrundstücke Baugebiet 'Plettkoppel' (Bebauungsplan Nr. 3) sind 

bereits verkauft und bebaut. 

Die Gemeinde Dannewerk hat sich intensiv mit den vorhandenen Innenentwicklungspotentia-

len auseinander gesetzt. Die Untersuchung ergab für die Gemeinde Dannewerk ein Potential 

von 18 Grundstücken in 9 Potentialflächen. Die Gemeinde geht davon aus, dass sich in den 

nächsten 11 Jahren ca. 13 Wohneinheiten in den untersuchten Flächen realisieren lassen. 

Dem gegenüber steht ein verbleibender Entwicklungsrahmen (nach Abzug der Innenentwick-

lungspotenziale) bis zum Jahr 2031 von ca. 36 Wohneinheiten. Aus dieser Aufstellung wird 

deutlich, dass die vorhandenen Innenentwicklungspotentiale nicht ausreichen, um den vor-

handenen und den zu erwartenden Bedarf an Wohnbauflächen zu decken. 

Daher hat die Gemeinde weitere Flächen im Außenbereich untersucht, um den zukünftigen 

Bedarf an Wohnbauland decken zu können. Die Untersuchung umfasst insgesamt 6 Bereiche, 
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die alle an die Ortslage angrenzen. Augenscheinlich sind die Flächen E 3 und E 5 der Analyse 

aus städtebaulicher Sicht besonders für die zukünftige Siedlungsentwicklung zu empfehlen. 

Die weiteren 4 Flächen weisen ebenfalls eine grundsätzlich Eignung für eine Siedlungsent-

wicklung auf. Die Vorteile und Nachteile sowie evtl. Hinderungsgründe, die gegen eine Bebau-

ung der einzelnen Flächen sprechen, wurden ausführlich dargelegt und dienen als Grundlage 

für die gemeindliche Abwägung.  

Entscheidend für die Auswahl der Fläche E3 war die gute städtebauliche Integration der Flä-

che. Das Gebiet fügt sich auf 3 Seiten in die vorhandene Ortslage ein und erweitert so den 

Siedlungsbereich nicht weiter in den Außenbereich hinein. Zudem kann das Plangebiet auf 3 

Seiten verkehrlich (einschl. Fuß- und Radwegen) an die vorhandene Ortslage angebunden 

werden, was zu einer hohen Durchlässigkeit der Siedlungsflächen und einer Verteilung der 

Verkehrsströme führt. Ergänzend hat die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Schleswig-

Flensburg im Vorwege der Planung eine Entlassung des Planbereiches aus dem Landschafts-

schutzgebiet in Aussicht gestellt. Aus diesen Gründen hat sich die Gemeinde Dannewerk für 

die Entwicklungsfläche E3 entschieden. 

Diese Überlegungen sind eingebunden in die aktuellen Abstimmungen mit den Umlandge-

meinden der Stadt Schleswig und dem Amt Haddeby. Der Abstimmungsprozess zwischen der 

Stadt Schleswig und den Umlandgemeinden wurde im Herbst 2022 (unter Beteiligung der Lan-

desplanungsbehörde) wieder aktiviert. Im Zusammenhang mit der Neuaufstellung der Regio-

nalpläne hat sich der Arbeitskreis Wohnen der Stadt-Umland-Kooperation Schleswig mit der 

konkreten Erfassung der Wohnbaubedarfe befasst. Die entsprechende Kooperationsverein-

barung ist fertig ausgearbeitet und kann nun von den beteiligten Gemeinden beschlossen wer-

den. Die in der Anlage 1 zur Kooperationsvereinbarung dargestellte Bedarfssituation zur wohn-

baulichen Entwicklung dient gleichzeitig in Verbindung mit der Kooperationsvereinbarung als 

Grundlage für zukünftige regionalplanerische Entscheidungen von Planungen der Kooperati-

onsgemeinden gemäß Kapitel 3.8 Abs. 3 LEP-Fortschreibung 2021. In der Anlage wird für die 

Gemeinde Dannewerk ein Bedarf von 53 Wohneinheiten bis zum Jahr 2031 dargestellt. 

 

In der jüngeren Vergangenheit sind in Dannewerk kaum Leerstände zu verzeichnen gewesen. 

Diese konnten jeweils in kurzer Zeit wieder einer entsprechenden Nutzung zugeführt werden. 

Die Gemeinde erwartet derzeit auch keine Veränderung dieses Zustandes. 

Das Wohngebiet soll schwerpunktmäßig dem Bau von Einfamilienhäusern (mit max. 2 Wohnun-

gen) dienen. Zudem möchte die Gemeinde auf insgesamt 4 Grundstücken auch die Errichtung 

von Mehrfamilienhäusern mit max. 6 Wohnungen ermöglichen. Hiermit soll dem Bedarf an klein-

teiligem Wohnraum (v.a. in Form von Mietwohnungen) Rechnung getragen werden. 

Mit dem nun geplanten Wohngebiet mit 21 Grundstücken kann der Bedarf an Wohnbauland in 

der Gemeinde Dannewerk gedeckt werden. Die Gemeinde erwartet innerhalb des Wohnge-

bietes die Entstehung von ca. 45 Wohnungen, falls auf allen dafür vorgesehenen Grundstü-

cken tatsächlich Gebäude mit 6 Wohnungen entstehen sollten. Dabei ist zu beachten, dass 

die Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern nur zu 50 % auf den wohnbaulichen Entwick-

lungsrahmen anzurechnen sind. In der Summe rechnet die Gemeinde Dannewerk mit max. 33 

Wohneinheiten im Sinne des vorgenannten Entwicklungsrahmens. Hiermit fügt sich die ge-

plante Entwicklung in den Entwicklungsrahmen der o.g. Kooperationsvereinbarung ein. 

Aus diesen Gründen hat die Gemeinde den Beschluss gefasst, zur Deckung des Bedarfes an 

Wohnbauflächen, solche Flächen am nordöstlichen Ortsrand von Groß-Dannewerk auszuwei-

sen. 
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Die Planung entspricht aus Sicht der Gemeinde dem in Ziffer 3.6 LEP 2021 dargelegten 

Grundsätzen für eine geordnete, unter städtebaulichen, ökologischen und landschaftlichen As-

pekten verträgliche Siedlungsentwicklung, wonach u.a. neue Bauflächen an vorhandene Sied-

lungsbereiche anzubinden sind. 

Die Planung entspricht aus Sicht der Gemeinde außerdem den in Ziffer 3.9 der Fortschreibung 

des LEP (2021) dargelegten Grundsätzen, wonach neue Bauflächen nur in guter räumlicher 

und verkehrsmäßiger Anbindung an vorhandene, im baulichen Zusammenhang bebaute, trag-

fähige und zukunftsfähige Ortsteile und in Form behutsamer Siedlungsabrundungen ausge-

wiesen werden sollen. 

 

 

3 PLANINHALT UND FESTSETZUNGEN 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Bauflächen werden entsprechend der zugedachten Nutzung gemäß § 4 BauNVO als All-

gemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Diese Festsetzung erfolgt vor dem Hintergrund der 

unter Punkt 2 angestrebten Bebauung sowie der angrenzenden Bebauung. 

Um zum einen die Verträglichkeit mit den angrenzenden und geplanten Wohnnutzungen wei-

tergehend sicherzustellen zum anderen aber auch, um nicht dem Gebietscharakter entspre-

chende und daher störende Nutzungen auszuschließen, erfolgen für das allgemeine Wohnge-

biet im Rahmen der Feinsteuerung eine Reihe von Nutzungsausschlüssen. Hiermit soll die 

vorrangig vorgesehene Dauerwohnnutzung gesichert werden.  

Zu den nach § 4 (3) Nr. 1 bis 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Einrichtungen und Anla-

gen erfolgt für das Allgemeinen Wohngebiet eine entsprechende Feinsteuerung, da sie dem 

für das Gebiet angestrebten Charakter überwiegend nicht entsprechen und sich störend auf 

ihr Umfeld auswirken könnten. Derartige Störungen sind insbesondere durch die von den ge-

nannten Einrichtungen ausgehenden Emissionen sowie durch ein erhöhtes Verkehrsaufkom-

men zu befürchten. Der Ausschluss, der im Allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1 

(Beherbergungsbetriebe), 4 (Gartenbaubetriebe) und 5 (Tankstellen) BauNVO zulässigen Nut-

zungen, erfolgt unter Berücksichtigung des angestrebten Gebietscharakters und zum Schutz 

der Wohnruhe in den umgebenden Wohngebieten. Nachbarlichen Spannungen soll hiermit 

vorgebeugt werden.  

Ebenso sind auf Grundlage von § 1 Abs. 9 BauNVO Ferienhäuser und Ferienwohnungen in 

den Allgemeinen Wohngebieten unzulässig. Hiermit soll sichergestellt werden, dass im Plan-

gebiet nur dringend benötigte Dauerwohnungen entstehen. 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Planungsgebiet durch die zulässige Grundflächenzahl 

(GRZ) und die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 

Das Maß der baulichen Nutzung mit einer GRZ von überwiegend 0,30 sowie zwei Vollgeschos-

sen orientiert sich in angemessener Weise an der städtebaulich gewollten aufgelockerten, 

ortstypischen Bebauung. Im Bereich der Grundstücke 1 und 17 ist eine Grundflächenzahl von 

0,35 und im Bereich des Grundstückes 20 eine Grundflächenzahl von 0,40 zulässig. Die Re-

gelungen erfolgen aufgrund der hohen Grünflächenanteile dieser Grundstücke, die bei der 
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Berechnung der Grundflächenzahl nicht angesetzt werden dürfen. Hiermit soll sichergestellt 

werden, dass auch auf diesen Grundstücken angemessen große Gebäude errichtet werden 

können.  

Im Bereich der Grundstücke 16 und 18 sowie 19 und 21 möchte die Gemeinde auch die Er-

richtung von Mehrfamilienhäusern ermöglichen. Aus diesem Grund wird für diese 4 Grundstü-

cke ebenfalls eine GRZ von 0,40 festgesetzt. Das bauliche Nutzungsmaß liegt unterhalb der 

Orientierungswerte nach § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO), trägt zu einer orttypischen, 

aufgelockerten Bebauung bei und bietet einen ausreichenden Nutzungsspielraum auf den 

Baugrundstücken.  

Um auf den Grundstücken für die Mehrfamilienhäuser die erforderlichen Stellplätze herstellen 

zu können, wird die Festsetzung mit aufgenommen, dass die zulässige Grundfläche durch die 

Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne von § 14 

BauNVO um bis zu 100 % überschritten werden dürfen. 

Die Gemeinde möchte auch die Errichtung sog. Stadtvillen zulassen, so dass zwei Vollge-

schosse bei einer Gebäudehöhe von 9,00 m zugelassen werden. Zur Vermeidung von optisch 

dreigeschossig wirkenden Gebäuden wird die Traufhöhe auf max. 6,00 m über Erdgeschoss-

fertigfußbodenoberkante begrenzt. Hierdurch sollen auch mögliche Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes minimiert werden. Bei Garagen, Carports und Nebenanlagen mit einer 

Dachneigung von mehr als 20 Grad wird die Höhe der baulichen Anlagen auf höchstens 

4,50 m ab Erdgeschossfertigfußbodenoberkante begrenzt, um den optischen Eindruck als Ne-

benanlagen zu unterstreichen. Bei Garagen, Carports und Nebenanlagen mit einer Dachnei-

gung von weniger als 20 Grad wird die Höhe der baulichen Anlagen auf höchstens 3,00 m ab 

Erdgeschossfertigfußbodenoberkante begrenzt, um den optischen Eindruck als Nebenanla-

gen zu unterstreichen. 

Das Orts- und Landschaftsbild soll weiterhin durch eine Höhenbeschränkung des Erdge-

schossfußbodens gewahrt bleiben. Demnach ist nur eine Erdgeschossfußbodenhöhe von 

höchstens 50 cm über dem höchsten Punkt des zum Grundstück gehörenden Straßenab-

schnittes zulässig. 

 

3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Bauweise 

In dem Allgemeinen Wohngebiet werden überwiegend Einzel- und Doppelhäuser in offener 

Bauweise festgesetzt, was dem Charakter der gewollten Nutzung und der umgebenden Be-

bauung entspricht.  

Zur Schaffung von familiengerechten Wohnhäusern wird die Anzahl der Wohnungen auf max. 

2 Wohnungen je Wohngebäude begrenzt. Wenn die Gebäude an einer Grundstücksgrenze 

aneinander gebaut sind, ist je Gebäude nur eine Wohnung zulässig. Dadurch soll eine Mas-

sierung von Klein-Appartements und damit verbunden ein übermäßiges Verkehrsaufkommen 

ausgeschlossen werden. Ziel ist es, eine möglichst ungestörte Wohnruhe zu erreichen. 

Im Bereich der Grundstücke 16 und 18 sowie 19 und 21 möchte die Gemeinde auch die Er-

richtung von Mehrfamilienhäusern ermöglichen. Daher erfolgt für diese Grundstücke die Fest-

setzung, dass bis zu 6 Wohnungen je Wohngebäude zulässig sind. Diese Wohnungsanzahl 

ist aus Sicht der Gemeinde an dieser Stelle noch gebietsverträglich und ortsangemessen. 
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Ergänzt wird diese Festsetzung durch die Regelung dass in diesem Bereich nur Einzelhäuser 

zulässig sind. 

 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt und sollen einen 

weitgehenden Spielraum bei der Gebäudeplatzierung einräumen. Sie sind deswegen nicht als 

grundstücksbezogene Baufenster, sondern großflächig und grundstücksübergreifend ausge-

bildet. Die Baugrenzen halten die erforderlichen Mindestabstände zu Nachbargrenzen und 

Knicks sowie zu den Kronentraufen des prägenden Baumbestandes ein. 

Garagen und Stellplätze dürfen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur mit ei-

nem Mindestabstand von 5 m zur Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsstraßen errichtet 

werden, um den Straßenraum nicht zusätzlich einzuengen und die Einsicht beim Ein- und 

Ausparken sicherzustellen. Zusätzlich ist es so Besuchern möglich noch hinter den Fahrzeu-

gen der Anwohner zu parken und so den öffentlichen Straßenverkehrsraum freizuhalten. 

Durch diese Maßnahmen wird die Verkehrssicherheit der Erschließungsstraßen erhöht. 

Zum Schutz der vorhandenen Knicks ist die Errichtung von Garagen und Stellplätzen sowie 

Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO in einem Abstand von weniger als 3,0 m vom Knickfuß 

nicht zulässig. 

 

3.4 Baugestalterische Festsetzungen 

Aufgrund des angestrebten städtebaulichen Konzeptes werden in den Bebauungsplan Fest-

setzung bzgl. der Dachform und der Außenwandgestaltung aufgenommen. Die Häuser dürfen 

nur mit Sattel-, Walm- und Krüppelwalm- oder Zeltdächern und Dachneigungen zwischen 20° 

und 48° errichtet werden, so dass ortsuntypische Flach-, Tonnen- oder Pultdächer ausgenom-

men sind. Für Gründächer gelten die Vorschriften zu Dachform und -neigung nicht, da die 

Gemeinde Gründächer aufgrund ihrer vielfältigen positiven Auswirkungen fördern möchte. Für 

die Dacheindeckung sind Betondachsteine, Dachziegel, Schiefer und Glas in roten, braunen 

und grauen Farbtönen sowie Gründächer zulässig. Hiermit sollen ortsuntypische Farbeinde-

ckungen wie z.B. gelb, blau oder grün oder Metalldächer ausgeschlossen werden, um ein har-

monisches Ortsbild zu erreichen. Das Anbringen von Solar- bzw. Photovoltaikanlagen ist im 

Sinne der Nutzung erneuerbarer Energien zulässig. Zur Förderung der Artenvielfalt und der 

Erhaltung eines naturnahen Wasserhaushaltes sind Nebenanlagen ab einem umbauten Raum 

von mehr als 30 m³ nur mit einem Gründach zulässig. 

Auch für die Gestaltung der Außenwandmaterialien ist ein breites Spektrum gewählt worden, 

um den Bauwilligen einen umfassenden Gestaltungsspielraum einzuräumen. 

Die Gestaltungsvorgaben für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind grundsätzlich weiter 

gefasst und entfallen teilweise, weil sie von untergeordneter baulicher Bedeutung sind. 

Die Satzung enthält mit den örtlichen Bauvorschriften Regelungen gemäß § 86 Landesbauord-

nung (LBO) zur Gestaltung baulicher Anlagen. Damit im Falle von Zuwiderhandlungen auf die 

Bußgeldvorschriften des § 84 Abs. 3 LBO zurückgegriffen werden kann, ist ein Hinweis gemäß 

§ 84 Abs. 1 Satz 1 LBO erforderlich. Damit eine wirksame Ahndung von Verstößen möglich ist, 

wird ein entsprechender Hinweis mit in den Text (Teil B) der Satzung aufgenommen. 
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3.5 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über zwei neue Erschließungsstraßen, 

die einen Anschluss an die Straße Krumacker im Norden und die Rosenstraße im Süden er-

halten. Die Anbindung an die Straße Krumacker im Norden ist bereits vorhanden und wird 

heute als Zufahrt für das Grundstück Krumacker 4a sowie für die angrenzende landwirtschaft-

liche Fläche genutzt. Diese Zufahrt wird zukünftig bedarfsgerecht ausgebaut. Die Ein- und 

Ausfahrtradien in die Straße Krumacker reichen allerdings nicht aus, um eine Befahrbarkeit 

mit Lkw (z.B. Müllfahrzeuge, Feuerwehr oder Baufahrzeuge) zu gewährleisten. Daher muss 

eine weitere verkehrliche Anbindung in das Plangebiet geschaffen werden. Diese soll im Sü-

den über das Flurstück 27/4 an die Rosenstraße erfolgen. In diesem Bereich kann eine 6,50 m 

breite Zufahrtsstraße westlich des ehemaligen Feuerlöschteiches hergestellt werden. Diese 

zweite verkehrliche Anbindung hat zudem den Vorteil, dass sich der Pkw-Verkehr auf die bei-

den Anliegerstraßen verteilt und damit die Zusatzbelastung durch den Verkehr für die einzel-

nen Bereiche reduziert wird. 

Da die nördliche Ein-/Ausfahrt nicht für Lkw befahrbar ist, muss im Norden des Plangebietes 

ein ausreichend dimensionierter Wendehammer angeordnet werden. Ein weiterer Wendeham-

mer ist am westlichen Ende der Erschließungsstraße geplant. Die Erschließungsstraßen im 

Plangebiet erhalten eine Fahrbahnbreite von 5,55 m und sollen im Mischprinzip genutzt wer-

den (also ohne separaten Gehweg). Lediglich ein kurzer Straßenabschnitt von ca. 36 m Länge 

(zwischen den Grundstücken Krumacker 2 und 4) weist eine Breite von 4,75 m auf. Die Fahr-

bahn erhält in weiten Abschnitten eine straßenbegleitende 1,50 m breite Rasenmulde zur Auf-

nahme des Straßenwassers. Der Regelquerschnitt der Erschließungsstraßen weist eine Ge-

samtbreite von 7,70 m auf. 

 

Die öffentlichen Straßen werden überwiegend in einer Breite von 5,55 m angelegt, um das 

Parken im Straßenraum grundsätzlich zu ermöglichen, ohne Rettungsfahrzeuge zu behindern. 

Durch parkende Fahrzeuge im Straßenraum soll gleichzeitig eine gewisse Verkehrsberuhi-

gung erzielt werden, um so eine möglichst ungestörte Wohnruhe zu erzielen. Zusätzlich wer-

den im Bereich des westlichen Wendehammers 8 öffentliche Parkplätze festgesetzt. Bei Be-

darf können in diesem Bereich auch eine SW-Pumpstation oder ein Trafo-Gebäude errichtet 

werden. 

An den Einmündungen der Erschließungsstraßen sind die Sichtflächen gem. RAST 06 (Aus-

gabe 2006) Ziff. 6.3.9.3 in der Planzeichnung dargestellt. Die Sichtflächen sind von jeglicher 

Bebauung und Bepflanzung zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe über Fahrbahnoberkante frei-

zuhalten. Ggf. sind flankierende Maßnahmen wie Halteverbot, Geschwindigkeitsbeschränkun-

gen o.ä. erforderlich. Auch die Anlage von Müllcontainerstellplätzen sowie die zum Einwerfen 

und Entleeren notwendigen Halteflächen müssen außerhalb des Sichtfeldes vorgesehen wer-

den. Innerhalb der Sichtfelder dürfen keine Parkplätze ausgewiesen werden. 

Weiterhin wird in den Bebauungsplan gem. § 86 Abs. 1 Nr. 5 Landesbauordnung SH (2022) 

die Festsetzung aufgenommen, dass auf den Baugrundstücken je Wohnung mind. zwei Stell-

plätze herzustellen sind. Bei Gebäuden mit 3 oder mehr Wohnungen sind je Wohnung min-

destens 1,5 Stellplätze herzustellen, wobei bei einer ungeraden Wohnungsanzahl die Anzahl 

der Stellplätze aufzurunden ist. Die Gemeinde geht davon aus, dass bei den kleineren Woh-

nungen in den Mehrfamilienhäusern der Bedarf an Stellplätzen niedriger ist, als bei den sons-

tigen Einzel- und Doppelhäusern mit max. zwei Wohnungen. Diese Festsetzung dient der 
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Deckung des in einer ländlichen Gemeinde zu erwartenden Bedarfes an Stellplätzen für die 

Anwohner und der Verkehrssicherheit innerhalb des öffentlichen Straßenraumes sowie dem 

Freihalten der sparsam bemessenen Erschließungsstraße von zu vielen abgestellten Autos. 

Die zulässige Breite der Grundstückszufahrten wird für die Grundstücke, die eine grundstücks-

begleitende Rasenmulde aufweisen auf max. 4,0 m begrenzt, um die Funktionstüchtigkeit der 

Entwässerungseinrichtung dauerhaft zu gewährleisten und den Versiegelungsgrad zu begren-

zen. Bei Grundstücken, auf denen Gebäude mit zwei Wohnungen errichtet werden, sind zwei 

Grundstückszufahrten in einer Breite von je 4,0 m zulässig. Hiermit soll eine bedarfsgerechte 

Verteilung der Stellplätze auf dem Grundstück gesichert werden. 

Vom westlichen Wendehammer ist eine zusätzliche Fuß- und Radwegeanbindung an den Ei-

chenweg vorgesehen. Dies führt zu einer guten Durchlässigkeit des Baugebietes und einer 

guten Integration in das vorhandene Siedlungsgefüge. 

3.6 Ver- und Entsorgung 

Das Gebiet wird entsprechend des Bedarfes von der Schleswig-Holstein Netz AG mit Elektri-

zität versorgt. 

Die Wärmeversorgung erfolgt voraussichtlich über dezentrale Lösungen auf den jeweiligen 

Grundstücken. 

Die Wasserversorgung wird durch den Wasserverband Treene sichergestellt. 

Das Schmutzwasser wird gesammelt und in Freigefälleleitungen an das vorhandene Kanal-

netz in der Rosenstraße und im Eichenweg angeschlossen.  

Eine Versickerung des Niederschlagswassers im Plangebiet ist aufgrund der bindigen Böden 

nicht möglich. Dies wurde über ein vorliegendes Baugrundgutachten nachgewiesen. Das Nie-

derschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen soll in straßenbegleitende Rasenmulden 

geleitet werden und dort verdunsten bzw. versickern. Das Überschusswasser, dass nicht ver-

sickern kann, wird dann über Drainageleitungen gesammelt und dem Regenrückhaltebecken 

im Südwesten des Plangebietes zugeführt. Dies führt zu einer höheren Verdunstungsrate im 

Gebiet und v.a. zu einer verzögerten Ableitung des Straßenwassers. Das Ing.-Büro Haase + 

Reimer aus Busdorf hat ein konkretes Konzept zur Regenwasserbeseitigung einschl. einer 

Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz gem. A-RW 1 erstellt. Im Ergebnis wird der Wasser-

haushalt trotz der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen extrem (im 

Sinne der Vorschrift A-RW 1) geschädigt. 

Durch das Plangebiet verläuft das teilweise verrohrte Verbandsgewässer 32.01.00 des Was-

ser- und Bodenverbandes Rheider Au. Die Planung sieht vor, das Verbandsgewässer inner-

halb des Plangebietes in einer Rohrleitung innerhalb der zukünftigen Verkehrsflächen zu fas-

sen, dem Rückhaltebecken zuzuführen und von dort in die von der Gemeinde betriebene wei-

terführende Rohrleitung einzuleiten. 

Im Bereich des Grundstückes Nr. 18 wurde ein Leitungsrecht in der Planung berücksichtigt, um 

eine über das Grundstück Brummkoppel 12 verlaufende Regenwasserleitung aufzunehmen, die 

dann über öffentliche Fläche an das neu geplante Regenwasserkanalnetz angeschlossen wer-

den kann. Diese Leitung dient der Entwässerung der Straße Brummkoppel. 

Ein weiteres Leitungsrecht wurde im Bereich der Grundstücke 4 und 6 berücksichtigt. Hier wird 

die Möglichkeit geschaffen, eine Regenwasserleitung zu verlegen, über die die Entwässerung 
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des Tiefpunktes im Gelände und der angrenzenden Grundstücke Brummkoppeln 3 und 5 si-

chergestellt werden kann. 

In den Hinweiskarten Starkregengefahren Schleswig-Holstein sind innerhalb des Plangebietes 

zwei Bereiche gekennzeichnet, bei denen es im Falle von extremen Regenereignissen zum 

Anstau von Niederschlagswasser kommen kann. Im nordwestlichen Plangebiet ist ein größe-

rer Bereich unterhalb der Höhe von 35,00 m über NHN betroffen. Hier existiert eine natürliche 

(abflusslose) Senke mit einer Tiefe von ca. 1,00 m. Die Gemeinde berücksichtigt dies v.a. 

damit, dass die v.g. Entwässerungsleitung ermöglicht wird. Ein zweiter Bereich befindet sich 

im Südwesten des Plangebietes unterhalb einer Höhe von 32,50 m über NHN. In diesem Be-

reich ist ein Regenrückhaltebecken geplant, dass die gesamten Niederschlagsmengen aus 

dem Einzugsgebiet aufnehmen kann. Grundsätzlich geht die Gemeinde zudem davon aus, 

dass sich aufgrund des geplanten Entwässerungssystems zukünftig deutlich weniger Regen-

wasser oberflächig sammeln wird. 

Die Abfallbeseitigung wird im Auftrage der Abfallwirtschaftsgesellschaft Schleswig-Flensburg 

(ASF) von privaten Unternehmen ausgeführt. Auf die Abfallwirtschaftssatzung des Kreises 

Schleswig-Flensburg wird hingewiesen.  

Gemäß § 25 Abs. 7 der Abfallwirtschaftssatzung des Kreises (AWS) haben Überlassungspflich-

tige ihre Restabfallbehälter, Biotonnen, PPK-Behälter und Abfallsäcke an die nächste durch die 

Sammelfahrzeuge erreichbare Stelle zu bringen. Dies gilt auch, wenn Straßen, Straßenteile, 

Straßenzüge und Wohnwege mit den im Einsatz befindlichen Sammelfahrzeugen bei Beachtung 

der Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift (UW) nicht befahrbar sind oder Grundstücke 

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand angefahren werden können (auf die weiteren Bestim-

mungen in § 25 Abs. 6 und Abs. 8 bis 12 der AWS wird hingewiesen). 

Die Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaft DGUV Vorschrift 43 untersagt 

grundsätzlich das Hineinfahren von Müllsammelfahrzeugen in Straßen ohne ausreichende 

Wendemöglichkeit. 

Die DGUV-Regel (114-601) gibt vor, dass das Rückwärtsfahren bei der Abfalleinsammlung 

grundsätzlich zu vermeiden ist. 

Verwiesen wird ebenfalls auf die „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“ RASt 06. Diese 

regeln im Detail, welche Abmaße Straßen und Wendeanlagen haben müssen, um ein Befah-

ren dieser Straßen bzw. Straßenteile zu ermöglichen. 

Zusätzlich sind auch die Ausführungen der zuständigen Berufsgenossenschaft Verkehrswirt-

schaft Post Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) in der Broschüre „DGUV Information 

214-033 Mai 2012 (aktualisierte Fassung April 2016) zu beachten. 

Der Feuerschutz wird in der Gemeinde Dannewerk durch die ortsansässige Freiwillige Feuer-

wehr gewährleistet. Die Löschwasserversorgung ist entsprechend den Vorgaben des Arbeits-

blattes W 405 des DVGW sicherzustellen. Gemäß der Information zur Löschwasserversor-

gung des AGBF-Bund sollen die Abstände neu zu errichtender Hydranten 150 m nicht über-

schreiten. Der erste Hydrant zur Löschwasserentnahme soll nicht weiter als 75 m entfernt sein. 

Die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser dienenden Neben-

anlagen können in dem Baugebiet als Ausnahme zugelassen werden, auch soweit für sie im 

Bebauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt sind. Hiermit soll eine spätere flexible 

Positionierung der erforderlichen Anlagen ermöglicht werden. 
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3.7 Immissionsschutz  

Zur Ermittlung der Geruchsimmissionen der in der Umgebung des Plangebietes vorhandenen 

landwirtschaftlichen Betriebe hat die Gemeinde durch die Landwirtschaftskammer Schleswig-

Holstein eine Immissionsschutz-Stellungnahme mit Ausbreitungsrechnung zur Geruchsimmis-

sion erstellen lassen. Das Gutachten kommt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen: 

Für Wohngebiete ist in der Regel nach der TA-Luft ein Immissionswert von 0,10 bzw. 10 % 

der Jahresgeruchsstunden zu berücksichtigen. Wie aus der Ergebnisgrafik zu entnehmen ist, 

wird überwiegend in dem Planbereich der Immissionswert für Wohngebiete deutlich eingehal-

ten, größtenteils sogar sehr deutlich unterschritten. In dem südöstlichen Grenzbereich des 

Vorhabengebietes (in Richtung des Wohnhauses „Rosenstraße 7“) liegen die ermittelten Ge-

ruchshäufigkeiten (nach der TA-Luft gerundet) bei einem Wert von bis zu 0,12 bzw. 12,4 % 

der gewichteten Jahresgeruchsstunden. Hier grenzt der geplante Bebauungsplan Nr. 8 der 

Gemeinde Dannewerk an die Gebietskulisse eines Dorfgebietes (Immissionswert bis 0,15) an. 

Wie unter Punkt 6, Seite 3, Abs. 2 [des Gutachtens] angeführt, besteht die Möglichkeit, dass 

für solche Gemengelagen Zwischenwerte festgesetzt werden können – z.B. für diesen Bereich 

in Dannewerk bis 12,5 %. Geruchshäufigkeiten in dieser Höhe sind als ortsüblich einzustufen. 

Auch aus Sicht der Betriebsstätte „Rosenstraße 13“ führt die geplante Ausweisung eines 

Wohngebietes zu keiner grundsätzlich neuen Immissionssituation. Aufgrund der Geruchshäu-

figkeiten an den bereits vorhandenen Wohnhäusern wäre hier eine Anlagenveränderung be-

reits mit Minderungsmaßnahmen verbunden. 

Gegenüber dem Vorhaben bestehen daher nach der TA-Luft bei Immissionswerten bis 0,10 – 

und bei Festlegung von geeigneten Zwischenwerten in der Gemengelage - keine Bedenken. 

 

Die Gemeinde Dannewerk verzichtet auf die im Gutachten angedeutete Möglichkeit zur Festle-

gung von Zwischenwerten, um die vorhandenen Gemengelagen nicht weiter zu vergrößern. In-

nerhalb des Bereiches mit einem Immissionswert von über 0,10 werden (fast) keine überbauba-

ren Grundstücksflächen festgesetzt. Betroffen hiervon sind die Grundstücke 13 und 15. Durch 

die geringfügigen Überschreitungen von ca. 6 m² auf Grundstück 13 und ca. 12 m² auf Grund-

stück 15 sieht die Gemeinde die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht gefährdet. 

 

3.8 Umweltbericht  

Zum Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde Dannewerk wird eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB durchgeführt. In ihr werden die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

BauGB und nach § 1a BauGB die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der 

Planung ermittelt und in einem Umweltbericht (siehe Teil 2 der Begründung) beschrieben und 

bewertet.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird für das Allgemeine Wohngebiet entsprechend der 

Grundstücksgrößen und geplanten Nutzungen festgesetzt. Im Plangebiet wird für die Grund-

stücke eine GRZ von 0,30 bis 0,40 vorgesehen. Zum Schutz der Landschaft und der angren-

zenden Anwohner werden die Firsthöhen und Geschosszahlen festgesetzt. Neben den Bau-

flächen werden im B-Plan verschiedene Verkehrsflächen sowie öffentliche und private Grün-

flächen, Maßnahmenflächen und Flächen für die Regenrückhaltung ausgewiesen. Die ver-

kehrliche Erschließung erfolgt über die Straße Krummacker und die Rosenstraße.  

Zusammenfassend werden die durch die Planung möglichen und zu erwartenden Auswirkun-

gen auf die Umweltbelange aufgeführt: 
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Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit: Im Plangebiet ist die Ausweisung von Wohn-

grundstücken vorgesehen. Von außerhalb gelegenen landwirtschaftlichen Betrieben können 

Geruchsimmissionen auf das Plangebiet einwirken. Bei den Planungen wurden die Ergebnisse 

einer vorliegenden Stellungnahme durch die Lage der Baufelder berücksichtigt.  

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: Im Zuge der Planung ist die Rodung von 

mehreren Knickabschnitten nicht zu vermeiden. Die Knickrodungen werden im Verhältnis 1 : 2 

ausgeglichen. Zusätzlich werden Knicks entwidmet und die Entwidmung im Verhältnis 1 : 1 aus-

geglichen. Die Rodungsarbeiten sind in der Zeit vom 01. Oktober bis Ende Februar durchzufüh-

ren, um das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG zu vermeiden. Der Aus-

gleich erfolgt über ein Ökokonto-Knick im Kreis Schleswig-Flensburg.  

 

Schutzgut Fläche: Der Planbereich ist bislang überwiegend landwirtschaftlich genutzt und wird 

durch die geplante Bebauung dauerhaft der Nutzung entzogen. Der Flächenverbrauch ist im 

öffentlichen Interesse an geeignetem Wohnraum und Flächen für den Gemeinbedarf begrün-

det und an dieser Stelle nicht zu vermeiden. 

 

Schutzgut Boden: Im Plangebiet ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes vorgese-

hen. Die GRZ wird mit 0,30 bis 0,40 festgesetzt, wobei eine Überschreitung um 50 % für Neben-

anlagen, Stellplätze und deren Zufahrten zulässig ist. Im Bereich der geplanten Mehrfamilien-

häuser beträgt die zulässige Überschreitung bis zu 100 %. Zusätzlich sind Versiegelungen durch 

Verkehrsflächen möglich. Entsprechend der Bilanzierung ist für die Neuversiegelungen eine 

Ausgleichsfläche mit insgesamt 5.528 m² zur Verfügung zu stellen. Diese wird über ein Öko-

konto im Kreis Schleswig-Flensburg zur Verfügung gestellt. 

 

Schutzgut Wasser: Eine Versickerung des Niederschlagswassers im Plangebiet ist aufgrund 

der bindigen Böden nicht möglich. Dies wurde über ein vorliegendes Baugrundgutachten nach-

gewiesen. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen wird in straßenbeglei-

tenden Rasenmulden geleitet und kann dort verdunsten bzw. versickern. Das Überschusswas-

ser, dass nicht versickern kann, wird dann über Drainageleitungen gesammelt und dem Re-

genrückhaltebecken zugeführt. 

Der durch das Plangebiet verlaufende Verbandsvorfluter wird in einer Rohrleitung gefasst und 

ebenfalls dem neuen Regenrückhaltebecken zugeführt. 

Für den Verlust eines offenen Grabenabschnittes wird im Südosten des Plangebietes ein 

neues Stillgewässer hergestellt. 

 

Schutzgut Klima/Luft: Durch die zusätzliche, kleinflächige Bebauung in der Gemeinde Danne-

werk werden sich aufgrund der häufigen Winde keine nachhaltigen Veränderungen des Klimas 

und der Luftqualität ergeben.  

 

Schutzgut Landschaft: Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden durch die Festset-

zungen der Geschosszahlen und die Höhenfestsetzungen gemindert. Eine zusätzliche Minde-

rung erfolgt durch die umliegende Bebauung und durch den Erhalt der vorhandenen Gehölz-

strukturen in den Randbereichen des Plangebietes. 
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Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter: Kulturgüter (Bodendenkmale, Baudenk-

male) sind im Planbereich nicht bekannt. Auswirkungen auf Sachgüter an der Planung Unbe-

teiligter sind nicht zu erwarten. 

 

Auswirkungen auf FFH-Gebiete oder Schutzgebiete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie sind 

aufgrund der zu erwartenden Wirkfaktoren und der Entfernungen nicht zu erwarten. 
 

Gesamtbeurteilung: 

Mit der Umsetzung der Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Dannewerk sind 

Beeinträchtigungen der beschriebenen Umweltbelange verbunden. Diese Beeinträchtigungen 

sind überwiegend nicht als erheblich zu bezeichnen. Auswirkungen auf den Boden (Versiege-

lungen) und das Schutzgut Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt (Knickrodung und -

entwidmung, Verlust eines Grabenabschnitts) sind ausgleichbar.  

 

3.9 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Dannewerk werden 

die Belange des Umweltschutzes durch eine vertiefende Darstellung der Eingriffe in Natur und 

Landschaft ergänzt. Die im Umweltbericht enthaltene Eingriffsregelung für die Eingriffe in Na-

tur und Landschaft ermittelt den Ausgleich, der v.a. durch die Eingriffe in das Schutzgut Boden 

aufgrund von Versiegelungen für die baulichen Anlagen und die Verkehrsflächen sowie in das 

vorhandene Knicknetz ausgelöst wird.  

Um den Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt so gering wie möglich zu halten, wird die 

Festsetzung, dass Stellplätze mit ihren Zufahrten nur in wasserdurchlässiger Ausführung zu-

lässig sind, in den Bebauungsplan aufgenommen. Diese Festsetzung dient ebenfalls dem 

städtebaulichen Ziel einer offenen, durchgrünten Bebauungsstruktur. 

Zum Schutz der vorhandenen Knicks ist die Errichtung von Garagen und Stellplätzen sowie Ne-

benanlagen gem. § 14 BauNVO in einem Abstand von weniger als 3 m vom Knickfuß nicht zu-

lässig. Zu den verbleibenden Knicks wird hierzu eine (gemessen vom Knickfuß) 3 m breite pri-

vate Grünfläche 'Knickschutz' festgesetzt. Im Bereich der Wendeanlagen und der öffentlichen 

Parkplätze verbleiben die Grünflächen im öffentlichen Eigentum. 

Im Hinblick auf den § 41a BNatSchG sind im Plangebiet Straßen- und Wegebeleuchtungen 

sowie Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke zu installieren, die keine 

nachteiligen Auswirkungen auf wildlebende Tiere (v.a. Insekten und Fledermäuse) oder Pflan-

zen verursachen. Verwendet werden sollte ausschließlich warmweißes Licht bis maximal 

3.000 Kelvin und mit geringen UV- und Blaulichtanteilen. Die Beleuchtung sollte in möglichst 

geringer Höhe angebracht und nach unten abstrahlend ausgerichtet werden.  

Es wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass insbesondere in die Randbereiche mit Gehölzbe-

stand eine Abstrahlung vermieden werden sollte. Die Beleuchtungsdauer sollte außerdem auf 

das notwendige Maß begrenzt werden (z.B. durch Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren, Be-

grenzung der Beleuchtungsintensität über Nacht etc.). 

Gem. § 8 Abs. 1 S. 1 der Landesbauordnung (LBO-SH) sind die nicht überbauten Flächen der 
bebauten Grundstücke 

1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und  
2. zu begrünen oder zu bepflanzen,  
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soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entge-

genstehen. 

Die Freiflächen können mit Rasen oder Gras, Gehölz, anderen Zier- oder Nutzpflanzen bedeckt 

sein. Plattenbeläge, Pflasterungen und dergleichen sind allenfalls dann zu den Grünflächen zu 

zählen, wenn sie eine verhältnismäßig schmale Einfassung von Beeten usw. darstellen. Die 

Wahl der Art und Beschaffenheit der Grünflächen bleibt den Verpflichteten überlassen. Auf den 

Flächen muss jedoch die Vegetation überwiegen, sodass Steinflächen aus Gründen der Gestal-

tung oder der leichteren Pflege nur in geringem Maße zulässig sind. Es ist dabei unerheblich, ob 

Schotterflächen mit oder ohne Unterfolie ausgeführt sind. Sie sind keine Grünflächen im Sinne 

des Bauordnungsrechts, soweit auch hier die Vegetation nicht überwiegt. 

Die Anlage sog. Schottergärten ist somit regelmäßig unzulässig. 

Zur Vermeidung von Zugriffsverboten nach § 44 BNatSchG sind die notwendigen Knickrodun-

gen zwischen dem 01. Oktober und Ende Februar durchzuführen, da potenziell Lebensräume 

heimischer Brutvögel zu erwarten sind. Hierdurch wird ein Eintreten von Verbotstatbeständen 

gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden. 

Innerhalb der Maßnahmenfläche M1 ist ein für Amphibien geeignetes Stillgewässer mit einer 

Größe von mindestens 100 m² herzustellen. Dieses Gewässer dient als Ausgleich für einen zu 

beseitigenden Grabenabschnitt im Süden des Plangebietes. Die Maßnahmenfläche M1 ist mit 

einer arten- und krautreichen Grünlandmischung aus zertifiziertem Regiosaatgut anzusäen 

und als Extensivgrünland zu entwickeln. Es sind maximal 2 Mahden zulässig. Die Mahd ist 

nicht vor dem 1. Juli durchzuführen. Diese Regelungen sollen eine naturnahe Entwicklung der 

Freiflächen um das neue Gewässer sicherstellen. 

Innerhalb der Maßnahmenfläche M2 sind die vorhandenen naturnahen Baum- und Strauch-

bestände dauerhaft zu erhalten. Die Freiflächen sind extensiv zu pflegen. Hiermit soll der na-

turnahe Zustand im Bereich des ehemaligen Verbandsgrabens gesichert werden. 

Zur Verringerung der negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und zur Erhaltung der 

Artenvielfalt erfolgt die Festsetzung, dass Nebenanlagen ab einem umbauten Raum von mehr 

als 30 m³ nur mit einem Gründach zulässig sind. 

3.10 Hinweise 

Denkmalschutz 

Nördlich der Straße 'Krumacker' schließt die Pufferzone um die UNESCO Welterbestätte  

'Haithabu-Danewerk' an. 

Mit der Umsetzung dieser Planung sind bedeutende Erdarbeiten zu erwarten. Bei der über-

planten Fläche handelt es sich um eine Stelle, von der bekannt ist oder den Umständen nach 

zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Das archäologische Interessengebiet 

in diesem Bereich dient zur Orientierung, dass mit einem erhöhten Aufkommen an archäolo-

gischen Denkmalen zu rechnen ist und das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein bei 

Maßnahmen beteiligt werden muss. 

Für die überplante Fläche liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass im Verlauf der weiteren 

Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird. Die Fläche befindet sich im Umfeld mehre-

rer, zum Teil neu entdeckter Objekte der Archäologischen Landesaufnahme (u.a. umfangrei-

che Siedlungsflächen, Brandgräberfelder, Grabhügel und Fundstreuungen). Es liegen daher 

sehr deutliche Hinweise auf ein hohes archäologisches Potential dieser Planfläche vor. 
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Archäologische Kulturdenkmale können nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 

wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit sein. Erdarbei-

ten an diesen Stellen bedürfen gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG SH 2015 der Genehmigung des 

Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein.  

Nach Abwägung der Belange des Verursachers mit denen des Denkmalschutzes stehen aus 

Sicht des Archäologischen Landesamtes an dieser Stelle keine Gründe des Denkmalschutzes 

einer Genehmigung entgegen. Sie ist daher gem. § 13 Abs. 2 DSchG SH zu erteilen. Die 

Genehmigung wird mit Auflagen in Form von archäologischen Untersuchungen gem. § 13 

Abs. 4 DSchG SH versehen, um die Beeinträchtigungen von Denkmalen zu minimieren. Das 

Denkmal kann der Nachwelt zumindest als wissenschaftlich auswertbarer Datenbestand aus 

Dokumentation, Funden und Proben in Sinne eines schonenden und werterhaltenen Umgangs 

mit Kulturgütern (gem. § 1 Abs. 1 DSchG SH) und im Sinne des Dokumentationsauftrags der 

Denkmalpflege (gem. §1 Abs. 2 DSchG SH) erhalten bleiben.  

Eine archäologische Untersuchung ist vertretbar, da die vorliegende Planung unter Einhaltung 

der Auflagen umgesetzt werden kann. Die Konfliktlage zwischen vorliegender Planung und zu 

vermutenden Kulturdenkmalen wird dadurch gelöst, dass archäologische Untersuchungen an 

den Stellen durchgeführt werden, an denen Denkmale zu vermuten sind. Der Verursacher des 

Eingriffs hat gem. § 14 DSchG SH die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fach-

gerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die Veröffentlichung 

der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 

Gemäß § 15 DSchG gilt: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich un-

mittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Ver-

pflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder 

den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für 

den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 

einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben 

das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne 

erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung 

erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.  

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 

Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.  

 

Immissionsschutz 

Das Plangebiet grenzt an landwirtschaftliche Flächen an. Die aus einer ordnungsgemäßen 

landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Staub und Gerüche) können 

zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken.  

Bodenschutz 

Im Zuge der Baumaßnahme sind die Vorgaben des Baugesetzbuches (§ 202 BauGB - Schutz 

des humosen Oberbodens und § 34 Abs. 1 Satz 2, BauGB - Wahrung der gesunden Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse), der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, §§ 6 - 8) 

des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG u.a. § 7 Vorsorgepflicht) sowie des Kreislauf-

wirtschaftsgesetzes (KrWG u.a. § 2 und § 6) einzuhalten. Im Rahmen der Erschließungsplanung 

sind folgende Auflagen zu beachten. 

 Für den beim Bau des Rückhaltebeckens anfallenden Bodenaushub ist eine möglichst orts-

nahe Verwertung des Bodenmaterials zu planen. Hierfür ist mit der Erschließungsplanung 

der unteren Bodenschutzbehörde ein Konzept für die Verwertung vorzulegen. 
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 Der Beginn der Erschließungsarbeiten ist der unteren Bodenschutzbehörde (uBB) spätestens 

zwei Wochen vorab mitzuteilen. 

 Es ist eine sinnvolle Baufeldunterteilung vorzunehmen, um flächendeckende, ungeregelte 

Befahrungen zu vermeiden. Es hat eine Trennung der Bereiche für Bebauung von den Be-

reichen für Freiland, Garten, Grünflächen zu erfolgen. 

 Es ist eine ausreichende Flächenbereitstellung für Baustelleneinrichtung, Lagerung von Bau-

materialien, Bodenzwischenlagerung vorzusehen. 

 Die Anlage von Baustraßen und Bauwegen hat nach Möglichkeit nur dort zu erfolgen, wo 

später befestigte Wege und Plätze liegen. 

 Der Boden ist im Rahmen der Erdarbeiten horizont- bzw. schichtenweise getrennt nach 

Oberboden und mineralischen Unterboden auszubauen / zwischenzulagern / zu verwerten / 

abzufahren. Beim Wiederauftrag ist auf den lagerichtigen Einbau der Substrate zu achten. 

 Beachtung „DIN 19731:1998-05 – Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial“ 

und „DIN 18915:2018-06 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“. 

 Bei der Lagerung des Oberbodens ist auf eine maximale Höhe der Mieten von 2,0 m mit 

steilen Flanken zu achten. Die Oberfläche ist zu glätten aber nicht zu verschmieren. Die La-

gerdauer ist zu begrenzen. Bei Anlage von Unterbodendepots sollten diese eine Höhe von 

4 m nicht übersteigen. 

 Bei längeren Lagerdauern von mehr als 6 Monaten ist die Oberbodenmiete mit tiefwurzeln-

den, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen (Luzerne, Lupine etc.) zu begrünen. 

Die Depots sollten generell nicht befahren werden. 

 Oberboden ist ausschließlich wieder als Oberboden zu verwenden. Eine Verwertung als Füll-

material ist nicht zulässig. 

 Überschüssiger Oberboden ist möglichst ortsnah einer sinnvollen Verwertung zuzuführen; 

idealerweise innerhalb des Planungsgebietes. Bei der Verwertung ist auf eine angepasste 

(ortsübliche) Schichtmächtigkeit des Oberbodens zu achten. Für eine Verwertung des Bo-

dens auf landwirtschaftlichen Flächen ist – bei einer Menge ≥ 30 m³ bzw. ≥ 1.000 m² – ein 

Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung (Aufschüttung) bei der unteren Naturschutz-

behörde zu stellen. 

 Zur Vermeidung von unnötigen Bodenverdichtungen, sind die Fahrzeugeinsätze so zu pla-

nen, dass die Überrollhäufigkeiten bzw. mechanischen Belastungen in später unbebauten 

Bereichen auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. 

 Bei hoher Bodenfeuchte/wassergesättigten Bodenverhältnissen sind die Erdarbeiten witte-

rungsbedingt einzustellen und dürfen erst nach Abtrocknung wiederaufgenommen werden. 

 

Altlasten: 

Innerhalb des Plangeltungsbereichs befinden sich nach heutigem Kenntnisstand keine Altabla-

gerungen und keine Altstandorte. Sollten bei der Bauausführung organoleptisch auffällige Bo-

denbereiche angetroffen werden (z.B. Plastikteile, Bauschutt, auffälliger Geruch oder andere 

Auffälligkeiten), ist die Untere Bodenschutzbehörde umgehend zu informieren. 

 

Bundeswehr 

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flugplatzes Jagel. Hieraus ergeben sich Bau-

höhenbeschränkungen gemäß § 12 Luftverkehrsgesetz, die jedoch keine Auswirkungen auf 

die geplanten Wohngebäude haben. Auf den vom Flugbetrieb ausgehenden Lärm wird eben-

falls hingewiesen. 
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Sollte es bei den Bauvorhaben zum Einsatz von Kränen kommen, sind diese gesondert zur 

Prüfung und Bewertung beim Luftfahrtamt der Bundeswehr, Abteilung 1, Referat 1d, Postfach 

90 61 10/529, 51127 Köln einzureichen. 

 

Kampfmittel 

Gemäß der Anlage der Kampfmittelverordnung (KmVO SH 2025) gehört die Gemeinde Dan-

newerk nicht zu den Gemeinden mit bekannten Bombenabwurfgebieten. Zufallsfunde von Mu-

nition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der Polizei zu melden. 

 

 

4 FLÄCHENVERTEILUNG 

Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 22.500 m² mit 

folgender Unterteilung: 

 

Allgemeines Wohngebiet ca. 14.375 m² 

Straßenverkehrsflächen ca. 3.910 m² 

Parkplätze  ca. 120 m² 

Rad- und Fußwege ca. 160 m² 

Öffentliche Grünflächen ca. 165 m² 

Private Grünflächen ca. 2.000 m² 

Flächen für Naturschutzmaßnahmen ca. 1.015 m² 

Entsorgungsfläche (Regenrückhaltebecken) ca. 755 m² 

 

 

5 KOSTEN 

Der Gemeinde Dannewerk schließt mit einem Erschließungsträger einen städtebaulichen Ver-

trag zur Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten ab. 
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TEIL 2 UMWELTBERICHT 

1 EINLEITUNG 

Zu der Verpflichtung, die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments über die Prü-

fung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme in nationales Recht umzu-

setzen, zählt, seit Inkraftsetzung des Europarechtsanpassungsgesetzes Bau (EAG Bau) und 

der anschließenden Änderung des Baugesetzbuches (BauGB) 2004, die Durchführung einer 

Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB. Durch sie sollen die voraussichtlichen Umweltauswir-

kungen der Planung ermittelt und ihre Erheblichkeit bewertet werden. Der Umweltbericht do-

kumentiert diese Prüfung und fasst die Ergebnisse zusammen, um die Umweltfolgen eines 

Vorhabens transparent darzustellen.  

 

Der Bericht bildet gleichzeitig die Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die 

Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde. In einer frühzeitigen Beteiligung der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (sog. Scoping gem. § 4 BauGB) wurden 

diese nicht nur über die Ziele des Vorhabens informiert, sondern aufgefordert, sich zu Umfang 

und Detaillierung der Umweltprüfung zu äußern. Die Ausarbeitung des Umweltberichtes er-

folgte nach Ende dieses Verfahrensschrittes, um die in diesem Rahmen abgegebenen Anre-

gungen und Daten zu berücksichtigen. Der Umweltbericht wird im Verfahren fortgeschrieben, 

um die Ergebnisse des Planungs- und Beteiligungsprozesses darzustellen. 

 

Parallel dazu bezieht der Umweltbericht Angaben zur Berücksichtigung des speziellen Arten-

schutzes ein. Mit der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind 2007 

Umsetzungsdefizite der FFH-Richtlinie ausgeräumt worden, so dass für die Behandlung der 

artenschutzrechtlichen Belange bei der Genehmigung von Eingriffen ausschließlich die Rege-

lungen der §§ 44 und 45 des BNatSchG gelten.  

 

Aufbau und Inhalt des Umweltberichtes  

Nach einer kurzen Beschreibung der Ziele und Inhalte der Bauleitplanung werden die Ziele 

der übergeordneten Planungen für den Geltungsbereich zusammengefasst. Danach werden 

die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen beschrieben und die Beeinträchtigungen auf die 

einzelnen Schutzgüter auf ihre Erheblichkeit geprüft.  

 

Die Gliederung des Umweltberichtes folgt den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 

BauGB.  

 

1.1 Beschreibung des Geltungsbereiches 

Das ca. 2,24 ha große Plangebiet befindet sich im Nordosten der Ortslage Groß-Dannewerk 

südlich der Straße Krumacker, südlich und östlich der Straße Brummkoppel sowie nördlich der 

Rosenstraße. Im Einzelnen umfasst es die Flurstücke 52/11 und 52/16 sowie Teile des Flur-

stückes 102/10 der Flur 8 und Teile der Flurstücke 24/3, 27/4, 28/4 und 102/3 der Flur 7 jeweils 

Gemarkung Groß-Dannewerk. Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 

- im Norden durch die Straße 'Krumacker' bzw. die Bebauung entlang der Straße, 

- im Westen durch die Bebauung an den Straßen 'Brummkoppel' und 'Eichenweg', 

- im Süden durch die Rosenstraße bzw. die Bebauung an der Straße und 
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- im Osten durch die landwirtschaftliche Nutzflächen. 

 

 

1.2 Inhalte und Ziele des Bauleitplanes 

Zur Ordnung der städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der baulichen und sonstigen Nut-

zung wird für das o.g. Plangebiet der Bebauungsplan Nr. 8 aufgestellt. Er trifft innerhalb seines 

räumlichen Geltungsbereiches rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ent-

wicklung entsprechend den kommunalen Zielsetzungen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde notwendig, um in dem Planbereich auf einer Ge-

samtfläche von ca. 2,25 ha eine den Funktionsbedürfnissen der Gemeinde Dannewerk ent-

sprechende Entwicklung zu ermöglichen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen zur Realisierung von Wohnbauflächen geschaffen werden.  

In der Gemeinde Dannewerk besteht weiterhin ein Bedarf an Wohnungen. Um kontinuierlich 

die weitere Nachfrage bedienen zu können, möchte die Gemeinde weitere Wohnbauflächen 

entwickeln. Die letzten Baugrundstücke im Baugebiet 'Plettkoppel' (Bebauungsplan Nr. 3) sind 

bereits verkauft und bebaut. 

Mit dem nun geplanten Wohngebiet mit 21 Grundstücken kann der derzeitige Bedarf an Wohn-

bauland in der Gemeinde Dannewerk gedeckt werden.  

Das Wohngebiet soll schwerpunktmäßig dem Bau von Einfamilienhäusern (mit max. 2 Woh-

nungen) dienen. Zudem möchte die Gemeinde auf insgesamt 4 Grundstücken auch die Er-

richtung von Mehrfamilienhäusern mit max. 6 Wohnungen ermöglichen. Hiermit soll dem Be-

darf an kleinteiligem Wohnraum (v.a. in Form von Mietwohnungen) Rechnung getragen wer-

den. 

Aus diesen Gründen hat sich die Gemeinde entschieden, zur Deckung des Bedarfes an Wohn-

bauflächen, solche Flächen am nordöstlichen Ortsrand von Groß-Dannewerk auszuweisen. 

Luftbildquelle: DigitalerAtlasNord (2024) 
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Die Planung entspricht aus Sicht der Gemeinde dem in Ziffer 3.6 LEP 2021 dargelegten 

Grundsätzen für eine geordnete, unter städtebaulichen, ökologischen und landschaftlichen As-

pekten verträgliche Siedlungsentwicklung, wonach u.a. neue Bauflächen an vorhandene Sied-

lungsbereiche anzubinden sind. 

Die Planung entspricht aus Sicht der Gemeinde außerdem den in Ziffer 3.9 der Fortschreibung 

des LEP (2021) dargelegten Grundsätzen, wonach neue Bauflächen nur in guter räumlicher 

und verkehrsmäßiger Anbindung an vorhandene, im baulichen Zusammenhang bebaute, trag-

fähige und zukunftsfähige Ortsteile und in Form behutsamer Siedlungsabrundungen ausge-

wiesen werden sollen. 

 

Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 22.500 m² mit 

folgender Unterteilung: 

 

Allgemeines Wohngebiet ca. 14.375 m² 

Straßenverkehrsflächen ca. 3.910 m² 

Parkplätze  ca. 120 m² 

Rad- und Fußwege ca. 160 m² 

Öffentliche Grünflächen ca. 165 m² 

Private Grünflächen ca. 2.000 m² 

Flächen für Naturschutzmaßnahmen ca. 1.015 m² 

Entsorgungsfläche (Regenrückhaltebecken) ca. 755 m² 

 

1.3 Ziele der übergeordneten Fachgesetze und Fachplanungen 

Folgende Ziele des Umweltschutzes sind in den bei der Aufstellung eines Bauleitplanes zu 

berücksichtigenden Fachgesetzen und Fachplanungen zu beachten. 

 

1.3.1 Fachgesetze 

Europa 

EU-Vogelschutzrichtlinie vom 30.11.2009 

Art. 1 Schutz, Bewirtschaftung und Regulierung sämtlicher wildlebender Vogelarten, 

die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten heimisch sind. 

 

EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vom 23.10.2000, zuletzt geändert am 31.10.2014 

 Erhaltung und Verbesserung der aquatischen Umwelt in der Gemeinschaft hin-

sichtlich der Wassergüte und -menge 

Vermeidung einer Verschlechterung des Zustands der Gewässer auf Gemein-

schaftsebene 

 

Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH-Richtlinie) vom 21.05.1992, zuletzt geändert durch die 

Richtlinie 2006/105/EG vom 20.11.2006 

Art. 2 Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-

wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitglied-

staaten 
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Bund 

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 03.11.2017, zuletzt geändert am 20.12.2023 

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung - Sicherung einer men-

schenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen, 

Berücksichtigung öffentlicher Belange  

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz - Einhaltung der Bodenschutzklau-

sel, naturschutzfachliche Eingriffsregelung, Erhalt und Beachtung von Schutzge-

bietsausweisungen, Klimaschutz  

§ 2 Aufstellung der Bauleitpläne  

§ 2a Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht 

§ 9 Inhalt des Bebauungsplanes 

 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 21.11.2017, zuletzt geändert am 03.07.2023 

 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) i.d.F. vom 17.03.1998, zuletzt geändert am 

25.02.2021 

 § 1 Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen 

 § 7 Vorsorgepflicht gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 

 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. vom 17.05.2013, zuletzt geändert am 

24.02.2025  

§ 1 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Vorbeugung vor Entstehung 

von schädlichen Umwelteinwirkungen  

§ 3 Immissionen im Sinne des Gesetzes sind einwirkende Luftverunreinigungen, Ge-

räusche, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen sowie ähnliche Umwelt-

einwirkungen  

 Emissionen im Sinne des Gesetzes sind von einer Anlage ausgehende Luftver-

unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen sowie 

ähnliche Erscheinungen  

§ 50 Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen auf die 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete 
 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 23.10.2024 

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur dauerhaften Sicherung 

der biologischen Vielfalt  

§ 13 Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vorrangig zu ver-

meiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch entspre-

chende Maßnahmen zu kompensieren  

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeiten von Eingriffen 

§ 33 Veränderungen oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von Na-

tura 2000-Gebieten in ihren Erhaltungszielen oder den Schutzzweck maßgebli-

chen Bestandteilen führen können, sind unzulässig 

§ 39 Allgemeiner Artenschutz 

§ 44 Besonderer Artenschutz  
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Land 

Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG) i.d.F. vom 24.02.2010, zuletzt ge-

ändert am 30.09.2024 

§ 1 Regelungsgegenstand; Verwirklichung der Ziele  

§ 8 Eingriffe in Natur und Landschaft  

§ 9 Verursacherpflichten  

§ 10 Bevorratung von Kompensationsflächen  

§ 11 Verfahren  
 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) i.d.F. vom 30.12.2014, zuletzt geändert am 01.09.2020 

§ 1 Denkmalschutz und Denkmalpflege  

§ 12 Genehmigungspflichtige Maßnahmen  

§ 15 Funde  

 

Gemeinsamer Runderlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Bau-

recht“ des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 

und ländliche Räume (Kompensationserlass) i.d.F. vom 09.12.2013. 

 

„Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“, Erlass des Ministeriums für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein i.d.F. vom 

20.01.2017. 

 

Gemeinsamer Erlass „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in 

Neubaugebieten in Schleswig-Holstein“ des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 

Umwelt, Natur und Digitalisierung und des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und In-

tegration des Landes Schleswig-Holstein i.d.F. vom 10.10.2019. 

 

1.3.2 Fachplanungen 

Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. Folgende planerischen Vorga-

ben sind aus den bestehenden Fachplänen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu be-

rücksichtigen: 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

Der Planbereich der Gemeinde Dannewerk wird in der Fortschreibung des Landesentwick-

lungsplanes Schleswig-Holstein 2021 als Bestandteil eines Stadt- und Umlandbereiches sowie 

als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung dargestellt. Der Verlauf des Danewerkes 

ist als Biotopverbundachse - Landesebene beschrieben. 

 

Regionalplan für den Planungsraum V 

Der Regionalplan für den Planungsraum V (2002) stellt das Plangebiet als Bestandteil eines 

Stadt- und Umlandbereiches im ländlichen Raum sowie als Gebiet mit besonderer Bedeutung 

für Tourismus und Erholung dar.  

Im 2. Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplanes für den Planungsraum I (2025) ist das 

Plangebiet weiterhin als Bestandteil eines Stadt- und Umlandbereiches im ländlichen Raum 
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dargestellt. Es befindet sich innerhalb eines Kernbereichs für Erholung und ist als Nahbereich 

der Stadt Schleswig ausgewiesen.  

In der aufgehobenen Fortschreibung zum Regionalplan für den neuen Planungsraum I (2020) 

- Sachthema Windenergie an Land - befinden sich in der Umgebung des Plangebietes keine 

Vorranggebiete für Windenergieanlagen. 

 

Flächennutzungsplan 

Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Gemeinde Dannewerk stellt das Plangebiet 

als Fläche für die Landwirtschaft dar. Zudem liegt das Plangebiet überwiegend innerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes 'Haithabu-Danewerk'. Im Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde 

Dannewerk soll der Planbereich überwiegend als Allgemeines Wohngebiet und Straßenver-

kehrsfläche festgesetzt werden. Diese geplanten Festsetzungen weichen damit in der Art der 

Nutzung von den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes ab. Die damit notwen-

dige 11. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung 

dieses Bebauungsplanes gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Inhaltlich wird der Bebauungsplan aus 

den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt. 

 

Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I 

In den Karten 1 und 3 des Landschaftsrahmenplans (LRP) für den Planungsraum I (2020) 

finden sich keine Darstellungen für den Bereich des Plangebietes. In der Karte 2 ist der Plan-

bereich Bestandteil eines Gebietes mit besonderer Erholungseignung, eines historischen Kul-

turlandschaftsausschnittes (Knicklandschaft) und des Landschaftsschutzgebietes 'Haithabu-

Danewerk'.  

 

Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Dannewerk stellt die landwirtschaftliche Nutzung und die 

vorhandenen Knicks dar. Zudem ist die Grenze des Landschaftsschutzgebietes dargestellt. 

Damit weicht die vorgesehene Planung von den Darstellungen des Landschaftsplanes ab. Die 

im Landschaftsplan dargestellten baulichen Entwicklungsflächen sind bereits alle umgesetzt, 

so dass jede zusätzliche Erweiterungsfläche eine Abweichung vom Landschaftsplan darstellt. 

Die intensiven Untersuchungen im Rahmen der Aufstellung des Umweltberichtes zur 11. F-

Plan-Änderung haben ergeben, dass keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft zu erwarten sind und mit den beschriebenen Maßnahmen die Ein-

griffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden können. Aus diesen Gründen verzichtet 

die Gemeinde auf eine formale Änderung des Landschaftsplanes. Bei einer Fortschreibung 

des Landschaftsplanes wird die Gemeinde die zusätzlichen Bauflächen berücksichtigen. 

 

1.3.3 Schutzverordnungen 

Das Plangebiet befindet sich überwiegend innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Hait-

habu-Dannewerk“ (§ 26 BNatSchG, Verordnung vom 04.04.1989). Weitere Ausweisungen 

nach §§ 23 bis 29 BNatSchG liegen für das Plangebiet und die angrenzenden Flächen nicht 

vor.  

Im weiteren Verfahren und vor Satzungsbeschluss wird eine Entlassung aus dem Geltungs-

bereich des Landschaftsschutzgebietes angestrebt. Die Untere Naturschutzbehörde des Krei-

ses Schleswig-Flensburg hat im Vorwege der Planung eine Entlassung des Planbereiches aus 

dem Landschaftsschutzgebiet in Aussicht gestellt. 
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Der Planbereich grenzt auch nicht unmittelbar an Flächen des Schutzgebiets- und Bio-

topverbundsystems des Landes Schleswig-Holstein. Im nordwestlichen Nahbereich befindet 

sich der Schwerpunktbereich „Thyraburger Tal westlich Schloss Gottorf“.  

 

Flächen des europäischen Netzes Natura 2000 sind von der Planung ebenfalls nicht betroffen. 

Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet liegt mit dem FFH-Gebiet 1523-381 „Busdorfer Tal“ 

ca. 1,3 km östlich des Plangebietes. Auswirkungen auf dieses FFH-Gebiet sind aufgrund der 

großen Entfernung nicht zu erwarten. 

 

Geschützte Biotope sind mit den Knicks (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG) innerhalb und am 

Rand des Plangebietes vorhanden. Der Knick im Norden des Plangebietes wird als Kompen-

sationsmaßnahme unter dem Az. 66.6190-441 – 15/97 beim Kreis Schleswig-Flensburg ge-

führt. Weitere geschützte Biotope sind derzeit nicht bekannt. Die Biotopkartierung des Landes 

Schleswig-Holstein (2014-2019) enthält außer den Knicks für das Plangebiet keine Darstellun-

gen.  

 

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUS-
WIRKUNGEN 

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes und 
Prognose 

Die Beschreibung und die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt getrennt nach einzelnen 

Schutzgütern (gem. § 1 Abs 6 Nr. 7 a – d, i BauGB). Die Bestandsaufnahme basiert auf einer 

Ortsbegehung mit Biotoptypenkartierung im Juli 2023, der Luftbildauswertung und unter 
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Verwendung öffentlich zugänglicher Daten sowie einschlägiger Literatur. An die Bestandsauf-

nahme schließt sich eine Einschätzung über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung bzw. Durchführung des Vorhabens an. Die Bewertung der Auswirkungen auf die 

Umweltbelange bei Durchführung der Planung erfolgt in verbal argumentativer Weise und unter 

Berücksichtigung vorhandener Fachgutachten. Folgende Gutachten wurden berücksichtigt:  

 Konzept zum Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser entsprechend dem 

Erlass A-RW1 durch die Haase und Reimer Ingenieure GbR, Juli 2025 

 Immissionsschutz-Stellungnahme durch die Landwirtschaftskammer SH, August 2023 

 

In die Beurteilung der Erheblichkeit gehen der Grad der Veränderung, die Dauer und die räum-

liche Ausdehnung ein. Es werden fünf Erheblichkeitsstufen unterschieden: 

 erheblich nachteilig 

 unerheblich nachteilig 

 weder nachteilig noch vorteilhaft 

 unerheblich vorteilhaft 

 erheblich vorteilhaft. 

 

2.1.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit 

Derzeitiger Zustand 

Der Mensch und seine Gesundheit können in vielerlei Hinsicht von Planungsvorhaben unmit-

telbar oder mittelbar beeinträchtigt werden, wobei sich Überschneidungen mit den übrigen zu 

behandelnden Schutzgütern ergeben. Im Rahmen der Umweltprüfung relevant sind allein sol-

che Auswirkungen, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen bezie-

hen, nicht jedoch solche, die wirtschaftliche oder sonstige materielle Grundlagen betreffen 

(auch wenn dies durchaus Konsequenzen für Gesundheit und Wohlbefinden haben kann). 

Gesundheit und Wohlbefinden sind dabei an die drei im Plangebiet und den angrenzenden 

Bereichen bestehenden und geplanten Funktionen Arbeit, Wohnen und Erholen gekoppelt. 

Aspekte des Arbeitsschutzes sind nicht Gegenstand der Umweltprüfung. 

 

a) Wohnen 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich keine Wohnbebauung. Die nächstgelegenen Wohn-

bebauungen Grenzen im Norden (Krummacker), Westen (Brummkoppel, Eichenweg, Dorf-

straße) und Süden (Rosenstraße) an das Plangebiet an.  

 

b) Erholung 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt und weist keine Bedeutung für 

die Erholungsnutzung auf. 

 

c) Vorbelastung 

Vorbelastungen können sich durch Gerüche durch die in der Nähe liegenden Tierhaltungsan-

lagen (Rosenstraße und Grünhof) und die Biogasanlage (Grünhof) ergeben.  

Das Plangebiet liegt außerdem im Bauschutzbereich des Flugplatzes Jagel. Vom Flugbetrieb 

sind Lärmimmissionen zu erwarten.  
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Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird das Plangebiet weiterhin intensiv landwirtschaftlich 

genutzt werden.  
 

Auswirkung der Planung 

Immissionen mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind durch die Planung nicht 

zu erwarten. 

 

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flugplatzes Jagel. Hieraus ergeben sich Bau-

höhenbeschränkungen gemäß § 12 Luftverkehrsgesetz, die jedoch keine Auswirkungen auf 

die geplanten Wohngebäude haben. Beim Einsatz von Kränen in der Bauzeit erfolgt eine ge-

sonderte Prüfung und Bewertung durch das Luftfahrtamt der Bundeswehr. Beschwerden und 

Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz / Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie 

Fluglärm etc. beziehen, können nicht anerkannt werden. 

 

Zur Ermittlung der Geruchsimmissionen der in der Umgebung des Plangebietes vorhandenen 

landwirtschaftlichen Betriebe hat die Gemeinde durch die Landwirtschaftskammer Schleswig-

Holstein eine Immissionsschutz-Stellungnahme mit Ausbreitungsrechnung zur Geruchsimmis-

sion erstellen lassen. Das Gutachten kommt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen: 

„Für Wohngebiete ist in der Regel nach der TA-Luft ein Immissionswert von 0,10 bzw. 10 % 

der Jahresgeruchsstunden zu berücksichtigen. Wie aus der Ergebnisgrafik zu entnehmen ist, 

wird überwiegend in dem Planbereich der Immissionswert für Wohngebiete deutlich eingehal-

ten, größtenteils sogar sehr deutlich unterschritten. In dem südöstlichen Grenzbereich des 

Vorhabengebietes (in Richtung des Wohnhauses „Rosenstraße 7“) liegen die ermittelten Ge-

ruchshäufigkeiten (nach der TA-Luft gerundet) bei einem Wert von bis zu 0,12 bzw. 12,4 % 

der gewichteten Jahresgeruchsstunden.“ 

Innerhalb des Bereiches mit einem Immissionswert von über 0,10 werden nur auf den Grund-

stücken 13 und 15 überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt. Die Baugrenzen dieser Grund-

stücke liegen außerhalb der ermittelten Geruchshäufigkeiten von über 0,10, sodass die Ge-

meinde die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht gefährdet sieht. Die Gemeinde Dan-

newerk verzichtet auf die im Gutachten angedeutete Möglichkeit zur Festlegung von Zwischen-

werten, um die vorhandenen Gemengelagen nicht weiter zu vergrößern. 

 

Für die Erholungsnutzung ergibt sich durch die vorliegende Planung keine Veränderung, da 

keine für die Erholung geeignete Fläche überplant wird. 

 

Die Auswirkungen des Vorhabens sind als unerheblich nachteilig für das Schutzgut Mensch 

zu bewerten. Durch die Lage der Baugrenzen außerhalb der ermittelten Geruchshäufigkeiten 

von über 0,10 sieht die Gemeinde die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse als nicht gefähr-

det.  

 

2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Im Juli 2023 erfolgte eine Ortsbegehung zur Feststellung der aktuellen Flächennutzungen und 

Biotoptypen. Nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz bestehen differenzierte Vorschriften zu Ver-

boten besonders und streng geschützter Tier- und Pflanzenarten. Die hierzu zählenden Pflan-

zengruppen sind nach § 7 BNatSchG im Anhang der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie von 1992 
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aufgeführt. Vor diesem Hintergrund wird der Geltungsbereich hinsichtlich möglicher Vorkom-

men von geschützten Arten betrachtet. 

 

Biotope 

Die nachfolgend dargestellten Lebensräume sind entsprechend der „Standardliste der Bio-

toptypen in Schleswig-Holstein“ (LfU 2024) aufgeführt. Gesetzlich geschützte Biotope gem. 

§ 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG sind mit einem „§“-Symbol gekennzeichnet. 

 

Die Flächen des Plangebietes werden größtenteils als Grünland (Silagemahd und Weide) 

landwirtschaftlich genutzt (GYy). An den meisten Grenzen zu den bestehenden Wohngebieten 

sowie an der Ostgrenze des Gebietes befinden sich Knicks (HWy, §). Ein weiterer Knick ver-

läuft mittig des Flurstück 52/11. Auf den Knicks stocken vereinzelt Überhälter. Zwischen den 

Flurstücken 52/11 und 24/3 und im Süden fließt die Rheider Au in einem offenen Graben (FBx), 

der mit Gehölzen bewachsen ist.  

Im Südwesten des Geltungsbereiches sind zwei Hallen vorhanden, die zu der ehemaligen 

Hofstelle 'Rosenstraße 1' gehörten und heute privat als Unterstellmöglichkeit für Boote bzw. 

als Garagen genutzt werden (SIy). Der Bereich zwischen den Hallen ist als Betonplatte ver-

siegelt.  

 

Die nördliche Zufahrt ist bereits vorhanden und geschottert (SVt). Die südliche Zufahrt verläuft 

zwischen einem Wohnhaus und dem ehemaligen Feuerlösch innerhalb einer Rasenfläche 

(SGr). Auf dieser Rasenfläche stocken mehrere Obstbäume (HEo). 

 

Außerhalb sind östlich weitere landwirtschaftliche Nutzflächen gelegen. Im Norden schließt 

sich die Bebauung entlang der Straße 'Krumacker', im Westen die Bebauung an den Straßen 

'Brummkoppel' und 'Eichenweg' und im Süden die Bebauung an der Rosenstraße an.  

 

Pflanzen 

Derzeitiger Zustand 

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Abgesehen von den Knicks und dem 

Graben der Rheider Au ist es als eingeschränkter Pflanzenlebensraum zu bewerten. Die 

Knicks gelten mit ihrem Bewuchs als geschützte Biotope. Starke Bäume sind als Überhälter 

auf den Knicks am Rand des Plangebietes vorhanden. 

 

Streng geschützte Pflanzenarten - Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides), Krie-

chender Scheiberich (Apium repens), Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans) - sind 

im Planbereich nicht zu erwarten. Die betroffenen Standorte dieser Pflanzen sind in Schleswig-

Holstein gut bekannt und liegen außerhalb des Plan- und Auswirkungsbereichs. Weitere Be-

trachtungen sind bezüglich geschützter Pflanzenarten daher nicht erforderlich. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens verändert sich der Umweltzustand des Geltungsberei-

ches für die Flora nicht, da die bestehende Flächennutzung fortgeführt würde. Die Knicks und 

der Graben würden nicht verändert. 
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Auswirkung der Planung 

Durch die Ausweisung der Bauflächen werden bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen in 

Anspruch genommen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche wird mit Wohngebäuden, Nebenan-

lagen und Verkehrsflächen bebaut. Diese Teilbereiche gehen als Lebensraum für Pflanzen 

weitgehend verloren. Die Freiflächen werden als Gärten mit Siedlungsgrün entwickelt und kön-

nen so neue Lebensräume für weit verbreitete Pflanzenarten bieten. 

 

Am Rand und innerhalb des Plangebietes befinden sich Knicks, die entsprechend ihrem Status 

als geschützte Biotope zu berücksichtigen sind.  

 

Die Knicks am Rand, die zukünftig zwischen Wohngrundstücken liegen, werden rechtlich ent-

widmet und in Anlehnung an die nicht mehr gültigen „Durchführungsbestimmungen zum Knick-

schutz“ im Verhältnis 1:1 ausgeglichen. Die Knicks verlieren durch die Entwidmung ihren ge-

setzlichen Biotopschutz, sind jedoch als Grünstrukturen im Plangebiet zu erhalten. Insgesamt 

werden 292 m Knick entwidmet.  

 

Die Knicks am östlichen Rand des Plangebietes, am südöstlichen und im nordwestlichen Be-

reich werden als geschützte Biotope erhalten und weiterhin der Eingrünung des Baugebietes 

dienen. Die entsprechenden Knickabschnitte grenzen nicht beidseitig an Wohngrundstücke 

an. Die Gemeinde geht daher davon aus, dass eine ordnungsgemäße Knickunterhaltung in 

diesem Fall gewährleistet werden kann. Entlang der zu erhaltenden Knicks werden private 

Grünflächen als Knickschutzsteifen festgesetzt. Diese Grünflächen weisen eine Breite von 

mind. 3,0 m auf. Die Baugrenzen werden weitere 2,0 m entfernt festgesetzt, sodass sich haupt-

bauliche Anlagen in einem Abstand von mind. 5,0 m zu den geschützten Knicks befinden. 

Zusätzlich wird eine textliche Festsetzung mitaufgenommen, wonach auf den Baugrundstü-

cken die Errichtung von baulichen Anlagen, Garagen und Stellplätzen gemäß 

§ 12 Abs. 6 BauNVO sowie von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO in einem Abstand von we-

niger als 3,0 m zum Knickfuß nicht zulässig ist. 

 

Die starken Überhälter auf den zu entwidmenden und zu erhaltenden Knicks werden als zu 

erhaltend festgesetzt.  

 

Für die Herrichtung der Baufelder und die Zufahrten werden Knickrodungen und ein Knick-

durchbruch auf einer Länge von insgesamt 83 m notwendig. In Anlehnung an die nicht mehr 

gültigem „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ werden die Knickrodungen im Ver-

hältnis 1:2 ausgeglichen. Überhälter sind von der Knickrodung nicht betroffen.  

 

Die Rheider Au durchfließt teils verrohrt und teils in einem offenen Graben den Planbereich im 

Süden. Der Verlauf der Rheider Au soll so gestaltet werden, dass sie verrohrt unter öffentlichen 

Flächen (Straßenverkehrsflächen) verläuft. Das Landschaftselement Graben soll zum Teil er-

halten bleiben und wird als Maßnahmenfläche M2. Ein weiterer Teil soll eingeebnet werden. 

Für die Beseitigung des Landschaftselements Graben ist ein Ausgleich im Verhältnis 1:1 in 

Form einer offenen Wasserfläche innerhalb der im Maßnahmenfläche M1 im Südosten des 

Plangebietes vorgesehen. 
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Die Neuplanungen betreffen u.a. ein artenarmes Grünland mit eingeschränkter Bedeutung als 

Pflanzenstandort. Das Vorhaben hat dennoch erheblich nachteilige Auswirkungen auf das 

Schutzgut Pflanzen (Biotope), da zum einen Knickbereiche (§) nicht erhalten werden können 

und Knickentwidmungen erfolgen und zum anderen ein Gabenabschnitt eingeebnet wird. Die 

Knickrodungen, Knickentwidmungen und der Verlust des Grabens werden kompensiert.  

 

Tiere 

Im Mittelpunkt der Potenzialanalyse steht die Prüfung, inwiefern durch die geplante Bebauung 

Beeinträchtigungen auf streng geschützte Tierarten zu erwarten sind. Neben den Regelungen 

des Bundesnaturschutzgesetzes ist der aktuelle „Leitfaden zur Beachtung des Artenschutz-

rechts bei der Planfeststellung“ vom 25. Februar 2009 (Landesbetrieb Straßenbau und Ver-

kehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), aktualisiert 2016) maßgeblich. Nach § 44 Abs. 5 

BNatSchG umfasst der Prüfrahmen bei Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 

- Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung 

nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB - die europäisch streng geschützten 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) sowie alle europäischen Vogelarten. 

 

Methode: Das für die artenschutzrechtliche Konfliktanalyse einzustellende Artenspektrum 

ergibt sich aus den Ergebnissen der Begehung vom Juli 2023 sowie aus der Abfrage der dem 

LfU vorliegenden Daten zu Tierlebensräumen. Die beim LfU vorliegenden Daten der LANIS-

Datenbank (Stand Februar 2023) geben für den Planbereich und die angrenzenden Flächen 

keine Hinweise zu streng geschützten Tierarten. 

 

Für die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG sind innerhalb einer artenschutzrechtlichen Prü-

fung nur die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten sowie sämtliche europäi-

schen Vogelarten relevant. Im Fokus der Erfassung stehen dabei das durch den Eingriff be-

troffene Vorhabengebiet und dabei insbesondere die randlichen Gehölzstrukturen. Horst-

bäume von Greifvögeln sind bei der Bestandsaufnahme im Planbereich nicht kartiert worden, 

sodass eine direkte Beeinträchtigung von Greifvögeln und anderen Nutzern dieser Nester, wie 

z.B. der Waldohreule, ausgeschlossen werden kann. 

 

Im Zuge der Potenzialanalyse wurden die Gehölze des Untersuchungsraumes einer visuellen 

Prüfung unterzogen, um so Aussagen über Höhlenbrüter treffen zu können. Die Möglichkeit 

eines Vorkommens weiterer streng geschützter Arten wurde hinsichtlich einer potenziellen Ha-

bitateignung ebenfalls überprüft. 

Die strukturelle Ausstattung des Plangebietes selbst kann aufgrund der vorgefundenen Struk-

turen und der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung als durchschnittlich bewertet 

werden. Potenzielle Lebensräume bieten die Knicks und der Graben am Rand und innerhalb 

des Planbereichs. Die Fläche ist durch die Nutzung und die Störungen durch den Menschen 

vorbelastet. 

 

Säuger 

Konkrete Hinweise auf Fledermäuse liegen anhand der LANIS-Daten nicht vor. Die Knicks 

weisen für Fledermäuse aufgrund der vorgefundenen Gehölzstrukturen keine besondere Le-

bensraumeignung auf. Die Gehölze der Knicks und entlang des Grabens sind überwiegend 

jung und strauchartig ausgeprägt, sodass geeignete Habitatstrukturen auszuschließen sind. 
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Stärkere Bäume, die eine grundsätzliche Eignung als Fledermausquartier aufweisen, sind als 

Überhälter auf den Knicks vorhanden. Die stärkeren Bäume werden als zu erhaltend festge-

setzt. Zur Vermeidung des Störungsverbotes sind Beleuchtungskörper in möglichst geringer 

Höhe anzubringen und mit einer nach unten abstrahlenden Ausrichtung mit möglichst kurzer 

Beleuchtungsdauer zu verwenden. Alternativ sind Bewegungsmelder einzusetzen. Die Be-

leuchtungskörper dürfen nicht in Richtung der Gehölze auf den Knicks abstrahlen. Für streng 

geschützte Fledermäuse ist das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG daher auszuschließen. 

 

Ein Vorkommen sonstiger streng geschützter Säugetierarten (Haselmaus, Waldbirkenmaus 

Wolf, Biber und Fischotter) kann aufgrund der fehlenden Lebensräume sowie der aktuell be-

kannten Verbreitungssituation (BfN 2019) ausgeschlossen werden. Eine artenschutzrechtliche 

Betroffenheit liegt nicht vor.  

 

Vögel 

Rastvögel 

Eine eingriffsbedingte Betroffenheit von Rastvögeln ist auszuschließen. Landesweit bedeut-

same Vorkommen sind nicht betroffen. Eine landesweite Bedeutung ist dann anzunehmen, 

wenn in einem Gebiet regelmäßig 2 % oder mehr des landesweiten Rastbestandes der jewei-

ligen Art in Schleswig-Holstein rasten. Weiterhin ist eine artenschutzrechtlich Wert gebende 

Nutzung des Vorhabengebietes durch Nahrungsgäste auszuschließen. Eine existenzielle Be-

deutung dieser Fläche für im Umfeld brütende Vogelarten ist nicht gegeben. 

 
Brutvögel 

Aufgrund der vorgefundenen Habitatausprägung des Vorhabengebietes kann unter Einbezie-

hung der aktuellen Bestands- und Verbreitungssituation ein Brutvorkommen für die in der 

nachfolgenden Tabelle angeführten Vogelarten angenommen werden. Maßgeblich ist dabei 

die aktuelle Avifauna Schleswig-Holsteins (BERNDT et al. 2003). 

 

Die vorgefundenen Lebensraumstrukturen und die Nutzung der Flächen lassen ein Vorkom-

men von Brutvögeln insbesondere im Bereich der Gehölze erwarten. In diese Potenzialbe-

schreibung ist das Fehlen von Horstbäumen einbezogen, sodass Arten wie Mäusebussard 

und Waldohreule innerhalb des Planbereichs ausgeschlossen werden konnten. 

 
Potenzielle Vorkommen von Brutvögeln im Planungsraum sowie Angaben zu den ökologischen Gilden 
(G = Gehölzbrüter, GB = Bindung an ältere Bäume, O = Offenlandarten, OG = halboffene Standorte). 
Weiterhin Angaben zur Gefährdung nach der Rote Liste Schleswig-Holstein (KIECKBUSCH et al. 2021) 
sowie der RL der Bundesrepublik (2021) (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefähr-
det, R = extrem selten, V = Arten der Vorwarnliste, + = nicht gefährdet) und zum Schutzstatus nach EU- 
oder Bundesartenschutzverordnung (s = streng geschützt, b = besonders geschützt, Anh. 1 = Anhang I 
der Vogelschutzrichtlinie). 

Artname (dt.) Artname (lat.) Gilde RL SH 
2021 

RL BRD 
2021 

Schutz-
status 

Amsel Turdus merula G + + b 
Bachstelze Motacilla alba O + + b 
Blaumeise Parus caeruleus GB + + b 
Buchfink Fringilla coelebs G + + b 
Dompfaff (Gimpel) Pyrrhula pyrrhula G + + b 
Dorngrasmücke Sylvia communis OG + + b 
Eichelhäher Garrulus glandarius GB + + b 
Elster Pica pica GB + + b 
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Fasan Phasianus colchicus O + + b 
Feldsperling Passer montanus GB + V b 
Fitis Phylloscopus trochilus G + + b 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla GB + + b 
Gartengrasmücke Sylvia borin G + + b 
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus GB + + b 
Grauschnäpper Musciapa striata G + V b 
Grünfink Carduelis chloris G + + b 
Hänfling Carduelis cannabina OG + 3 b 
Haussperling Passer domesicus OG + + b 
Heckenbraunelle Prunella modularis G + + b 
Klappergrasmücke Sylvia curruca G + + b 
Kleiber Sitta europaea GB + + b 
Kohlmeise Parus major GB + + b 
Misteldrossel Turdus viscivorus G + + b 
Mönchgrasmücke Sylvia atricapilla G + + b 
Rabenkrähe Corvus corone GB + + b 
Ringeltaube Columba palumbus GB + + b 
Rotkehlchen Erithacus rubecula G + + b 
Singdrossel Turdus philomelos G + + b 
Star Sturnus vulgaris GB V 3 b 
Stieglitz Carduelis carduelis OG + + b 
Türkentaube Streptopelia decaocto GB + + b 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes G + + b 
Zilpzalp Phylloscopus collybita G + + b 

 

Diese umfangreiche Auflistung umfasst ausschließlich Arten, die in Schleswig-Holstein nicht 

bzw. nur auf der Vorwarnliste (Star) der gefährdeten Arten stehen (RL SH 2021). Deutschland-

weit gelten Feldsperling und Grauschnäpper als Arten der Vorwarnliste. Als „gefährdet“ sind 

bundesweit Hänfling und Star eingestuft (RL BRD 2021). Aufgrund der wenigen Gehölze und 

der geringen Größe des Plangebietes wird die tatsächliche Artenvielfalt deutlich geringer aus-

fallen als in der tabellarischen Potenzialanalyse aufgeführt. Zudem sind vergleichsweise wenig 

Individuen zu erwarten. 

 

Der Großteil der aufgeführten Arten ist von Gehölzbeständen abhängig (Gebüsch- oder Baum-

brüter wie z.B. Amsel, Mönchsgrasmücke oder Ringeltaube). Auch für die Bodenbrüter (z.B. 

Rotkehlchen, Fitis oder Zilpzalp) sind Knicks und Gehölzstrukturen wichtige Teillebensräume. 

Generell stellt das aufgeführte Artengefüge sogenannte „Allerweltsarten“ dar, die in der Kul-

turlandschaft und am Rand von Siedlungsgebieten regelmäßig anzutreffen sind und eine hohe 

Bestandsdichte zeigen. Die vorkommenden Arten sind an die Nähe zum Menschen sowie die 

bisherigen Nutzungen im Plangebiet gewöhnt. 

Diese umfangreiche Auflistung umfasst ausschließlich Arten, die in Schleswig-Holstein nicht 

auf der Liste der gefährdeten Arten bzw. auf der Vorwarnliste (Star) stehen (RL SH 2021). 

Bundesweit gelten Feldsperling, Baumpieper sowie Grauschnäpper als Arten der Vorwarnliste. 

Als „gefährdet“ sind in der Roten Liste für die gesamte Bundesrepublik Hänfling und Star ein-

gestuft (RL BRD 2021). Generell stellt das Artengefüge im Geltungsbereich jedoch soge-

nannte „Allerweltsarten“ dar, die in der Kulturlandschaft und am Rand von Siedlungsgebieten 

regelmäßig anzutreffen sind und eine hohe Bestandsdichte zeigen. Diese Arten sind störungs-

unempfindlich und an den menschlichen Einfluss im Plangebiet gewöhnt. Aufgrund der struk-

turellen Ausstattung und Größe des Planbereiches sowie der anthropogenen Nutzung wird die 

tatsächliche Artenvielfalt weitaus geringer ausfallen, als in der Potenzialanalyse darstellt. 
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Der Großteil der aufgeführten Arten ist von Gehölzbeständen abhängig (Gebüsch- oder Baum-

brüter wie z.B. Amsel, Mönchsgrasmücke oder Ringeltaube). Auch für die Bodenbrüter (z.B. 

Rotkehlchen, Fitis oder Zilpzalp) sind Knicks wichtige Teillebensräume. Offene Flächen sind 

potenzielle Lebensräume für Offenlandarten wie Fasan oder Bachstelze. 

 

Amphibien 

Das einzige Gewässer stellt der offene Graben der Rheider Au dar, der im Süden in das Plan-

gebiet hineinragt. Dieser ist jedoch mit sehr steilen Böschungen gestaltet, durch die Gehölz-

bestände stark verschattet und unterliegt starken Wasserstandsschwankungen. Insgesamt ist 

das Gewässer somit wenig als Amphibienlebensraum- insbesondere für generell anspruchs-

vollere, streng geschützte Arten - geeignet. 
 

Sonstige streng geschützte Arten 

Die Ausstattung des Planbereichs mit Lebensräumen lässt ein Vorkommen sonstiger streng 

geschützter Arten nicht erwarten. 

 

Für den Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) fehlen die notwendigen Futterpflan-

zen (Nachtkerze, Weidenröschen, Blutweiderich), sodass Vorkommen auszuschließen sind. 

Zudem beschränken sich Vorkommen aktuell auf den südlichen Landesteil, sodass keine Vor-

kommen im Plangebiet zu erwarten sind (BfN 2019). 

 

Die totholzbewohnenden Käferarten Eremit (Osmoderma eremita) und Heldbock (Cerambyx 

cerdo) sind auf abgestorbene Gehölze als Lebensraum angewiesen. Die Gehölze innerhalb 

des Planbereichs sind für diese Arten ungeeignet. Wird außerdem die aktuell bekannte Ver-

breitungssituation berücksichtigt (BfN 2019), ist ein Vorkommen im Raum Arensharde als un-

wahrscheinlich einzustufen. 

 

Streng geschützte Reptilien (z.B. Zauneidechse) finden im Planbereich keinen charakteristi-

schen Lebensraum. Streng geschützte Libellenarten, Fische, Weichtiere sowie der Schmalbin-

dige Breitflügel-Tauchkäfer sind aufgrund fehlender Gewässer mit geeigneter Qualität eben-

falls auszuschließen. 

 

Die Vorbelastungen für potenziell vorhandene Arten bestehen in Störungen durch die intensive 

landwirtschaftliche Nutzung des Planbereichs sowie die nahegelegene Wohnbebauung. Es ist 

insgesamt von einer geringen Empfindlichkeit der potenziell vorkommenden Tierarten auszu-

gehen. 

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt eines Lebensraumes ist von den unterschiedlichen Bedingungen der 

biotischen (belebten) und der abiotischen (nicht belebten) Faktoren abhängig. Hinzu kommt 

die Intensität der anthropogenen Veränderung des Lebensraumes. 

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung s ist nur von einer durchschnittlichen Eignung als 

Lebensraum auszugehen. Geeignete Lebensräume bieten in erster Linie die Knickgehölze. 

Insgesamt ist jedoch mit einer durchschnittlichen biologischen Vielfalt und geringen Individu-

enzahl zu rechnen. 
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Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die bisherige landwirtschaftliche Nutzung Plange-

biet fortgeführt. Die Gehölzstrukturen im mittleren Plangebiet und der Graben blieben als po-

tenzielle Lebensräume erhalten. 

 

Auswirkungen der Planung 

Die Knicks entlang der Grenzen des Plangebietes werden erhalten bzw. entwidmet. Sie stehen 

als potenzielle Lebensräume heimischer Brutvögel somit weiterhin zur Verfügung.  

 

Für die Rodungsarbeiten der Gehölze ist eine Bauzeitenregelung einzuhalten. Um ein Eintreten 

von Zugriffsverboten gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG gegenüber heimischen Brutvögeln zu vermei-

den, sind die Rodungsarbeiten in der Zeit vom 01. Oktober bis Ende Februar durchzuführen. 

Ausweichlebensräume sind im Nahbereich mit Knicks und dem Siedlungsgrün vorhanden.  

 

Das überwiegend landwirtschaftlich geprägte Plangebiet hat eine allgemeine Bedeutung für 

das Schutzgut Tiere. Bei Berücksichtigung der Bauzeitenregelungen für die tritt kein Verstoß 

gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG ein. Unter diesen Voraussetzungen kann die Erheblichkeit des 

Eingriffs für das Schutzgut Tiere als unerheblich nachteilig eingestuft werden. 

 

2.1.3 Schutzgut Fläche 

Derzeitiger Zustand 

Der Planbereich wird derzeit im Wesentlichen intensiv landwirtschaftlich als Grünland genutzt.  

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird die Fläche weiter als Grünland landwirtschaftlich ge-

nutzt. Für die Schaffung neuer Wohnbauflächen würde an anderer Stelle eine Versiegelung 

erfolgen. 

 

Auswirkungen der Planung 

Die landwirtschaftliche Nutzung wird bei Umsetzung der Planinhalte nicht mehr durchgeführt 

werden können. Stattdessen wird eine bisher unversiegelte Fläche weitgehend überbaut. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes (überwiegend als Allgemeines Wohngebiet 

und Straßenverkehrsfläche) werden folgende Umnutzungen möglich. 

Größe des Geltungsbereiches: ca. 22.500 m² 

Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche: ca. 15.500 m² 

Gewinn von Wohnbauflächen: ca. 14.375 m² 

Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind durch den Verlust landwirtschaftlich genutzter 

Flächen gegeben. Dieser Flächenverbrauch ist durch das öffentliche Interesse an neuen 

Wohnflächen begründet und an dieser Stelle nicht vermeidbar. 

 

2.1.4 Schutzgut Boden 

Die Gemeinde Dannewerk befindet sich in den Ausläufern der Endmoränenlandschaft an der 

Schlei. Diese entstand während der letzten Eiszeit (Weichsel-Eiszeit) durch das Zusammen-
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schieben von Lehm und Mergel. Der Untergrund besteht hier vor allem aus eizeitlichem Ge-

schiebemergel (-lehm), lehmigen Sand oder Sand. Die geologische Karte im Umweltportal SH 

stellt für das Plangebiet glazigene Ablagerungen (Geschiebesand) dar. Naturräumlich ist das 

Gemeindegebiet Dannewerk dem Östlichen Hügelland zuzuordnen. 

 

Die Bodenkarte (Maßstab 1 : 50.000) nennt entsprechend dem geologischen Ausgangsmate-

rial für den nördlichen Teil des Plangebietes Braunerde und unter Staunässeeinfluss pseu-

dovergleyte Parabraunerde als vorherrschende Bodentypen. Im Bereich der Rheider Au tritt 

Gley-Kolluvisol auf. 

 

Die Wasserhaltungs- und Pufferfähigkeit ist abhängig von den anzutreffenden Bodenarten und 

aufgrund der bindigen Böden als hoch einzustufen. Die Grundwasserneubildung ist dagegen 

als gering einzuordnen. Die Böden des Planbereiches sind typisch für den Übergang vom Öst-

lichen Hügelland zur Geest und rund um Dannewerk großflächig verbreitet. Seltene Böden 

sind nicht bekannt. 

 

Derzeit sind keine Hinweise auf Altlasten bzw. Altablagerungen im Plangebiet bekannt. Hin-

weise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln gibt es bislang nicht. Gemäß Anlage der 

Kampfmittelverordnung (KmVO SH 2025) gehört die Gemeinde Dannewerk auch nicht zu den 

bekannten Bombenabwurfgebieten. 

 

Archivfunktionen bzgl. kultur- und naturgeschichtlicher Gegebenheiten werden im Zuge der 

zukünftigen Baumaßnahme z.B. gem. § 15 Denkmalschutzgesetz berücksichtigt. 

 

Das Gelände weist Höhen zwischen ca. 32,00 m über NHN im Südwesten und ca. 37,00 m 

über NHN im Osten auf. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird die landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt. Zusätzli-

che Bodenversiegelungen würden nicht erfolgen. 

 

Auswirkung der Planung 

Durch Versiegelung, Bodenabtrag, -auffüllung und -verdichtung wirkt sich die Bebauung auf 

die vorhandene Funktionsfähigkeit des Bodenhaushaltes aus. Besonders unter versiegelten 

Flächen werden die natürlichen Funktionen des Bodens gestört oder kommen vollständig zum 

Erliegen. Dies führt zu folgenden Beeinträchtigungen:  
 

- Verlust des Bodens als Wasser-, Luft- und Nährstoffspeicher, 

- Verlust des Bodens als Lebensraum für Tiere und Standort für Pflanzen, 

- Verlust der Filter- und Pufferfunktion des Bodens für das Grundwasser, 

- Verlust der Archivfunktion natur- und kulturgeschichtlicher Gegebenheiten. 

 

Während der Bauphase ist durch das Befahren mit Lkw und Baumaschinen sowie die Lage-

rung von Baumaterialien mit einer Veränderung der Bodenstruktur zu rechnen. Im Zuge der 

Maßnahme sind die Vorgaben des BauGB (§ 202 Schutz des humosen Oberbodens) des Bun-

desbodenschutzgesetzes (BBodSchG u.a. § 7 Vorsorgepflicht) sowie das Kreislaufwirtschafts-

gesetz (KrWG u.a. § 2 und § 6) einzuhalten. 
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In der Erschließungsplanung und Ausführung sind folgende Belange des vorsorgenden Bo-

denschutzes als Auflagen zu beachten:  

 Für den beim Bau des Rückhaltebeckens anfallenden Bodenaushub ist eine möglichst 

ortsnahe Verwertung des Bodenmaterials zu planen. Hierfür ist mit der Erschließungs-

planung der unteren Bodenschutzbehörde ein Konzept für die Verwertung vorzulegen.  

 Der Beginn der Erschließungsarbeiten ist der unteren Bodenschutzbehörde (uBB) spä-

testens zwei Wochen vorab mitzuteilen.  

 Es ist eine sinnvolle Baufeldunterteilung vorzunehmen, um flächendeckende, ungere-

gelte Befahrungen zu vermeiden. Es ist eine Trennung der Bereiche für Bebauung von 

den Bereichen für Freiland, Garten, Grünflächen erforderlich.  

 Es ist eine ausreichende Flächenbereitstellung für Baustelleneinrichtung, Lagerung 

von Baumaterialien, Bodenzwischenlagerung vorzusehen.  

 Die Anlage von Baustraßen und Bauwegen hat nach Möglichkeit nur dort zu erfolgen, 

wo später befestigte Wege und Plätze liegen.   

 Der Boden ist im Rahmen der Erdarbeiten horizont- bzw. schichtenweise auszubauen 

und zu lagern. Beim Wiederauftrag ist auf den lagerichtigen Einbau der Substrate zu 

achten. Beachtung „DIN 19731:1998-05 – Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bo-

denmaterial“ und „DIN 18915:2018-06 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bo-

denarbeiten“.  

 Bei der Lagerung des Oberbodens ist auf eine maximale Höhe der Mieten von 2,0 m 

mit steilen Flanken zu achten. Die Oberfläche ist zu glätten aber nicht zu verschmieren. 

Die Lagerdauer ist zu begrenzen. Bei Anlage von Unterbodendepots sollten diese eine 

Höhe von 4 m nicht übersteigen.  

 Bei längeren Lagerdauern von mehr als 6 Monaten ist die Oberbodenmiete mit tiefwur-

zelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen (Luzerne, Lupine etc.) zu 

begrünen. Die Depots sollten generell nicht befahren werden.   

 Oberboden ist ausschließlich wieder als Oberboden zu verwenden. Eine Verwertung 

als Füllmaterial ist nicht zulässig.  

 Überschüssiger Oberboden ist möglichst ortsnah einer sinnvollen Verwertung zuzufüh-

ren; idealerweise innerhalb des Planungsgebietes. Bei der Verwertung ist auf eine an-

gepasste (ortsübliche) Schichtmächtigkeit des Oberbodens zu achten. Sollte eine land-

wirtschaftliche Aufbringung vorgesehen sein, ist ein entsprechender Antrag bei der un-

teren Naturschutzbehörde zu stellen (vgl. Hinweis).  

 Zur Vermeidung von unnötigen Bodenverdichtungen, sind die Fahrzeugeinsätze so zu 

planen, dass die Überrollhäufigkeiten bzw. mechanischen Belastungen in später unbe-

bauten Bereichen auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden.  

 Bei hoher Bodenfeuchte/wassergesättigten Bodenverhältnissen sind die Erdarbeiten 

witterungsbedingt einzustellen und dürfen erst nach Abtrocknung wiederaufgenommen 

werden. 

Für eine Verwertung des Bodens auf landwirtschaftlichen Flächen ist – bei einer Menge ≥ 30 

m³ bzw.  ≥ 1.000 m² – ein Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung (Aufschüttung) bei 

der unteren Naturschutzbehörde zu stellen.  

Versiegelung 

Im Zuge der Planung werden Versiegelungen im Bereich einer bislang unversiegelter Flächen 

vorgenommen. Der Bebauungsplan sieht die nachfolgend genannten Flächennutzungen und 

deren aus dem Plan ermittelten Flächengrößen vor: 
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Allgemeines Wohngebiet ca. 14.375 m² 

Straßenverkehrsflächen ca. 3.910 m² 

Parkplätze ca. 120 m² 

Rad- und Fußwege ca. 160 m² 

Öffentliche Grünflächen ca. 165 m² 

Private Grünflächen ca. 2.000 m² 

Flächen für Naturschutzmaßnahmen ca. 1.015 m² 

Entsorgungsfläche (Regenrückhaltebecken) ca. 755 m² 

 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes ist je nach Grundstücksgröße eine Grundflächenzahl 

von 0,30 (= 30 %), 0,35 (= 35 %) und 0,40 (=40 %) für die Bebauung vorgesehen. Diese Grund-

fläche darf z.B. für Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten auf den Grundstücken um bis zu 

50 % gem. § 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung überschritten werden. Im Bereich der ge-

planten Mehrfamilienhäuser wird eine Überschreitung um bis zu 100 % zugelassen, um die er-

forderlichen Stellplätze auf den Grundstücken herstellen zu können. Diese maximale Versiege-

lung wird als Grundlage für die Ermittlung der Flächenversiegelung auf den Baugrundstücken 

herangezogen. Neue Straßen- und Wegeflächen werden als vollständig versiegelte Flächen in 

die Bilanzierung aufgenommen. Das neu herzustellende Regenrückhaltebecken im nördlichen 

Plangebiet wird näherungsweise mit einer Versiegelungsrate von 20 % berücksichtigt.  

Die nördliche Zufahrt ist bereits wasserdurchlässig befestigt und wird dementsprechend als 

teilversiegelte Fläche berücksichtigt.  

 

Die ausführliche Ausgleichsbilanzierung ist in Kapitel 3.2. dargestellt. 

 

Für das Schutzgut Boden sind die Auswirkungen des Vorhabens durch die zu erwartende Ver-

siegelung als erheblich nachteilig einzustufen. Die Fläche wird bislang hauptsächlich als Grün-

land genutzt und zählt nicht zu den seltenen Bodenarten. Daher sind die Auswirkungen bei 

Berücksichtigung des Flächenausgleiches als kompensierbar einzustufen. 

 

2.1.5 Schutzgut Wasser 

Derzeitiger Zustand 

Das Plangebiet liegt im Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes (WBV) Rheider 

Au. Im südlichen Plangeltungsbereich verläuft in Ost-West-Richtung teilweise in einem offenen 

Graben und teilweise verroht das Verbandsgewässer „Rheider Au“.  

Grundwasserflurabstände sind für das Plangebiet derzeit nicht bekannt. Die Neubildungs- oder 

Regenerationsfähigkeit des Grundwassers ist abhängig von der Bodenbedeckung der Flä-

chen, dem Relief und dem mit beiden Faktoren zusammenhängenden Direktabfluss von Ober-

flächenwasser. 

Die Durchlässigkeit der Bodenschichten für Niederschlagswasser ist aufgrund der bindigen 

Böden im Plangebiet als gering einzustufen. Es sind ein hoher Oberflächenabfluss und eine 

geringe Grundwasserneubildungsrate zu erwarten. 
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Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Ausbleiben der Planung würden die bisherigen Flächennutzungen fortgeführt. Es würden 

keine zusätzlichen Versiegelungen vorgenommen, die Veränderungen des Wasserhaushalts 

zur Folge hätten. 

 

Auswirkung der Planung 

Im Rahmen des Planverfahrens wurde ein Konzept zum Umgang mit dem anfallenden Nieder-

schlagswasser entsprechend des Erlasses A-RW1 durch die Haase und Reimer Ingenieure 

GbR aus Busdorf (Juli 2025) ausgearbeitet.  

 

Eine Versickerung des Niederschlagswassers im Plangebiet ist aufgrund der bindigen Böden 

nur im direkten Oberflächenbereich und nicht durch unterirdische Sickermöglichkeiten mög-

lich. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen soll in straßenbegleitenden 

Rasenmulden geleitet werden und dort verdunsten bzw. versickern. Das Überschusswasser, 

dass nicht versickern kann, wird dann über Drainageleitungen gesammelt und dem Regen-

rückhaltebecken zugeführt. Dies führt zu einer höheren Verdunstungsrate im Gebiet und v.a. 

zu einer verzögerten Ableitung des Straßenwassers. Die Dachflächen der Grundstücke sowie 

als Annahme die Hälfte der Außenanlagen werden direkt dem Rückhaltebecken zugeleitet. 

Die restlichen Außenanlagen versickern über die Fläche des Grundstücks. Das Ing.-Büro 

Haase + Reimer aus Busdorf hat ein konkretes Konzept zur Regenwasserbeseitigung einschl. 

einer Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz gem. A-RW 1 erstellt. Der Bewertung ist zu ent-

nehmen, dass der Wasserhaushalt extrem geschädigt wird. 

 

Im B-Plangebiet Nr. 8 wird grundsätzlich versucht, umsichtig und umweltfreundlich mit dem 

Wasserhaushalt umzugehen und die Wasserhaushaltsbilanz so günstig wie möglich zu gestal-

ten. Zu den hierfür getroffenen Maßnahmen zählen:  

 das Oberflächenwasser von den öffentlichen Verkehrsflächen soll über straßenbeglei-

tende Mulden versickert werden 

 Gründächer werden gemäß den Festsetzungen des B-Plan erlaubt. Bei Nebenanlagen 

mit einem Rauminhalt über 30 m³ sind Gründächer vorgeschrieben.  

 Der Versiegelungsgrad innerhalb des B-Planes wird niedrig gehalten (im Wesentlichen 

GRZ 0,30). 

 Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässigem Aufbau herzustellen. 

 Die randlichen Grünstrukturen bleiben weitestgehend erhalten. 

 

Die Planung sieht vor, die teilweise verrohrte Rheider Au innerhalb des Plangebietes in einer 

Rohrleitung innerhalb der zukünftigen Verkehrsflächen zu fassen, dem Rückhaltebecken im 

Südwesten des Plangebietes zuzuführen und von dort in die von der Gemeinde betriebene 

weiterführende Rohrleitung einzuleiten. 

Im Bereich des Grundstückes Nr. 18 wurde ein Leitungsrecht in der Planung berücksichtigt, 

um eine über das Grundstück Brummkoppel 12 verlaufende Regenwasserleitung aufzuneh-

men, die dann über öffentliche Fläche an das neu geplante Regenwasserkanalnetz ange-

schlossen werden kann. Diese Leitung dient der Entwässerung der Straße Brummkoppel. 

Ein weiteres Leitungsrecht wurde im Bereich der Grundstücke 4 und 6 berücksichtigt. Hier wird 

die Möglichkeit geschaffen, eine Regenwasserleitung zu verlegen, über die die Entwässerung 

des Tiefpunktes im Gelände und der angrenzenden Grundstücke Brummkoppeln 3 und 5 si-

chergestellt werden kann. 
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Ein positiver Nebeneffekt für die Qualität des Grundwassers ist, dass mit dem Beenden der 

intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Plangebiet, der Eintrag von Nähr- und Schadstof-

fen reduziert bzw. vollständig eingestellt wird. 

Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind die Auswirkungen des aufgrund der Schädigung 

des Wasserhaushalts als erheblich nachteilig einzustufen. Ein entsprechendes RW-Konzept 

wurde im Rahmen der Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz gem. A-RW 1 erarbeitet. 

 

2.1.6 Schutzgut Klima/ Luft 

Derzeitiger Zustand 

Das Klima in Schleswig-Holstein wird von den in Nordeuropa vorherrschenden Großwetterla-

gen wie Westwindströmungen, subtropischen Hochdruckgebieten (Azoren) und polaren Tief-

druckgebieten bestimmt. Aber auch die geographische Lage zwischen Nord- und Ostsee prägt 

das milde, gemäßigte und feuchte Klima mit milden Wintern und kühlen Sommern. 

Ausgeglichene Temperaturen im Jahresgang mit geringen jahreszeitlichen Schwankungen in 

den mittleren Monatstemperaturen, Wolken- und Niederschlagsreichtum mit einer hohen Zahl 

von Regentagen sowie durch Hochnebel und Wolken bedingte, kurze Sonnenscheindauer 

sind Merkmale dieses ozeanisch geprägten Klimas. 

 

Die durchschnittliche Jahrestemperatur (1991-2020) an der nächstgelegenen DWD-Station in 

Schleswig-Jagel liegt bei ca. 9,1 °C. Die mittlere Höhe des Jahresniederschlages (1991-2020) 

an der nächstgelegenen DWD-Station in Schleswig-Dannewerk beträgt ca. 843,9 mm. Der 

Wind kommt im Jahresverlauf vorherrschend aus westlichen und südlichen Richtungen. Die 

mittlere Windgeschwindigkeit liegt zwischen 4,0 und 4,5 m/s, was in der Regel einen regen 

Luftmassenaustausch zur Folge hat. Insgesamt bewirkt die vorherrschende Westdrift den häu-

figen Durchzug atlantischer Tiefdruckausläufer mit kurzen Schlechtwetterabschnitten. Ext-

reme Klimaausprägungen wie z.B. sommerliche Überhitzung treten aufgrund des maritimen 

Einflusses kaum auf. Insgesamt ist das Klima des Kreises Schleswig-Flensburg aus bioklima-

tischer Sicht als „reizmild“ zu bezeichnen. 

 

Die Qualität der Luft gilt als wichtiger Bezug für Veränderungen von Boden, Wasser, Klima 

und Arten sowie des Erholungswertes einer Landschaft. Die Grundbelastung der Luft durch 

Schadstoffe wird in Schleswig-Holstein generell als gering eingestuft. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die bisherigen Flächennutzungen fortgeführt. Zu-

sätzliche Versiegelungen blieben aus. Veränderungen des Kleinklimas und der Luftqualität 

würden nicht erfolgen. 

 

Auswirkungen der Planung 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen die Flächenversiegelung auf einer 

landwirtschaftlich genutzten Grünlandfläche. Vegetationsfreie und versiegelte Flächen erwär-

men sich schneller als die mit Vegetation bedeckten oder von Bäumen überstandenen Flä-

chen. Vor diesem Hintergrund wird durch den Verlust von Vegetationsflächen und der Erhö-

hung der baulichen Ausnutzung mit einer lokalen Erwärmung und lokalen Veränderung des 

nächtlichen Luftaustausches zu rechnen sein.  
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Die Gehölze am Rand des Plangebietes werden weitgehend erhalten und die Luftqualität im 

Plangebiet begünstigen.  

 

Durch neu entstehende Gebäude werden sich bei einer Umsetzung erwartungsgemäß die 

Emissionen durch Heizungsanlagen im Plangebiet geringfügig erhöhen. Dadurch können sich 

lokale Beeinträchtigungen der Luftqualität ergeben. Mit einer Grenzwertüberschreitung der 

Schadstoffimmissionen ist aufgrund der geringen Größe der Maßnahme und der geringen Vor-

belastung im Plangebiet jedoch nicht zu rechnen. Eine zeitlich begrenzte Zusatzbelastung ent-

steht durch Emissionen (Staub) von Bau- und Transportfahrzeugen während der Bauphase. 

 

Die Auswirkungen auf das Kleinklima relativieren sich allerdings durch die regelmäßigen Wind-

bewegungen und dem damit verbundenen Luftaustausch. Die Auswirkungen durch die Neu-

planungen werden daher als wenig erheblich für das Schutzgut Klima/Luft eingestuft. 

 

Aufgrund der klimatischen Bedingungen in der Gemeinde Dannewerk haben die kleinflächigen 

Planungen unerheblich nachteilige Auswirkungen für das Schutzgut Klima/Luft. Zu erhaltende 

Grünstrukturen wirken sich positiv aus. Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

2.1.7 Schutzgut Landschaft 

Derzeitiger Zustand 

Das Landschaftsbild in der Gemeinde Dannewerk ist geprägt vom Übergang der bewegten 

Jungmoränenlandschaft in die ebene Schleswiger Vorgeest. Das Gemeindegebiet ist landwirt-

schaftlich genutzt, Acker- und Grünlandflächen wechseln sich ab. Die landwirtschaftlichen 

Nutzflächen sind durch das z.T. dichte Knicknetz untergliedert. Eingestreut in die Agrarland-

schaft finden sich kleine Waldflächen, markante Einzelbäume, feuchte Senken und Moorreste. 

Besonders charakteristisch sind die kulturhistorisch bedeutsamen Wallanlagen des Dane-

werks, die sich quer durch das Gemeindegebiet ziehen. 

 

Die Ortschaften von Dannewerk haben hat sich bandartig entwickelt. Die Bebauung ist von 

Einfamilienhäusern unterschiedlichen Alters und (ehemaligen) landwirtschaftlichen Höfen ge-

prägt. Insgesamt sind die Siedlungen Dannewerks als dörflich einzustufen. 

 

Das Plangebiet wird durch landwirtschaftliche Flächen charakterisiert, die von Knicks umge-

ben sind. Durch weitere Knicks und die Rheider Au wird das Plangebiet gegliedert. Durch die 

vorhandene Bebauung in den Randbereichen und die Knicks ist die Fläche nicht einsehbar. 

 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Haithabu-Dannewerk“ 

(Verordnung vom 04.04.1989), weswegen der Schutz des Landschaftsbildes von besonderer 

Bedeutung ist. 

 

Die überplante Fläche weist aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung keine Bedeutung für 

die lokale Erholungsnutzung auf.  

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bleibt das Orts- und Landschaftsbild im Nordosten der 

Ortschaft Dannewerk unverändert. Die landwirtschaftliche Nutzung wird fortgeführt.  
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Auswirkungen der Planung 

Parallel zu diesem Bauleitverfahren wird eine Entlassung des Plangebietes aus dem Land-

schaftsschutzgebiet beantragt. Damit würde das Plangebiet künftig nicht mehr Bestandteil des 

LSG sein, aber an Flächen angrenzen, für die die Schutzverordnung weiterhin Gültigkeit be-

sitzt. Demnach ist der Schutz des Landschaftsbildes weiterhin besonders zu berücksichtigen. 

 

Zur Einschätzung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes sind neben dem Eigenwert bzw. 

der Schutzwürdigkeit auch die visuelle Verletzlichkeit und der Eigenartsverlust der Landschaft 

durch Eingriffe, die mit einer geplanten Bebauung verbunden sein könnten, zu berücksichtigen. 

 

Mit der Planung wird sich das Orts- und Landschaftsbild im Nordosten Dannewerks verändern. 

Durch die Ausweisung neuer Wohngrundstücke in diesem Bereich wird jedoch der Rand der 

bebauten Ortschaft Dannewerk nicht verschoben, da sich die Bebauung entlang der Rosen-

straße im Süden noch weiteren nach Osten fortsetzt und im Norden an der Straße Krumacker 

die geplante Bebauung nicht über den bisherigen Siedlungsrand hinaus erweitert wird. 

Die Veränderung wird nur gering ausfallen, da die Fläche aufgrund der umliegenden Gehölze 

wenig einsehbar ist. Es soll die Errichtung von sog. Stadtvillen zugelassen werden. Zum 

Schutz des Landschaftsbildes werden die Gebäudehöhe auf 8,50 m und die Traufhöhe auf 

6,00 m über Erdgeschossfertigfußbodenoberkante begrenzt. 

 

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens sind als unerheblich nachteilig für Schutzgut 

Landschaft zu bewerten. Die zu erwartenden Auswirkungen werden durch die vorhandenen 

und zu erhaltenden Eingrünungen gemindert. 

 

2.1.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Derzeitiger Zustand 

In der Denkmalkarte des Landesamtes für Denkmalpflege sind für das Plangebiet und die an-

grenzenden Bereiche keine Kulturdenkmale aufgeführt. Das Plangebiet befindet sich in der 

Nähe einer Doppeleiche mit Gedenkstein (Ecke Dorfstraße/Rosenstraße).  

 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines archäologischen Interessengebietes. Nördlich 

der Straße 'Krumacker' schließt die Pufferzone um die UNESCO Welterbestätte 'Haithabu-

Danewerk' an. Nach Auskunft des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein Stel-

lungnahme vom 28.08.2024) liegen für die überplante Fläche zureichende Anhaltspunkte vor, 

dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird. Die Fläche 

befindet sich im Umfeld mehrerer, zum Teil neu entdeckter Objekte der Archäologischen Lan-

desaufnahme (u.a. umfangreiche Siedlungsflächen, Brandgräberfelder, Grabhügel und Fund-

streuungen). Es liegen daher sehr deutliche Hinweise auf ein hohes archäologisches Potenzial 

dieser Planfläche vor.  

 

Sonstige Sachgüter sind innerhalb des Plangebietes nicht bekannt. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung sind keine Veränderungen bezüglich des kulturellen Erbes 

zu erwarten.  
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Auswirkungen der Planung 

Mit Umsetzung der Planung werden neue Gebäude in der Umgebung des Baum-Denkmales 

entstehen. Die Doppeleiche ist aufgrund der umgebenden Bebauung vom Plangebiet aus nicht 

einsehbar. Eine Veränderung in der Umgebung, die den Eindruck des Kulturdenkmales we-

sentlich beeinträchtigen könnte, ist aus diesem Grund nicht möglich.  

 

Da mit der Umsetzung dieser Planung bedeutende Erdarbeiten zu erwarten sind und auf der 

überplanten Fläche mit archäologischer Substanz zu rechnen ist, muss die Fläche vorher 

durch das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein untersucht und vorhandene Denk-

male geborgen und dokumentiert werden. Darüber hinaus wird der § 15 des Denkmalschutz-

gesetzes berücksichtigt.  
 

Die Umsetzung des Bebauungsplanes hat nach jetzigem Stand weder nachteilige noch vor-

teilhafte Auswirkungen, da keine Kultur- und Sachgüter von der Planung beeinträchtigt wer-

den.  

 

2.1.9 Wechselwirkungen 

Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. 

Diese Wechselwirkungen und Querbezüge sind bei der Beurteilung der Folgen eines Eingriffs 

zu betrachten, um sekundäre Effekte und Summationswirkungen erkennen und bewerten zu 

können. In der folgenden Beziehungsmatrix sind zunächst zur Veranschaulichung die Intensi-

täten der Wechselwirkungen dargestellt und allgemein bewertet. 

 

Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushaltes, die so genannten Um-

weltbelange, bezogenen Auswirkungen betreffen also in Wirklichkeit ein komplexes Wirkungs-

gefüge. Dabei können Eingriffswirkungen auf einen Belang indirekte Sekundärfolgen für ein 

anderes Schutzgut nach sich ziehen. So hat die Überbauung von Böden im Regelfall Auswir-

kungen auf den Wasserhaushalt, indem der Oberflächenabfluss erhöht und die Grundwasser-

neubildung verringert wird. Zusammenhänge kann es aber auch bei Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen geben, die neben den erwünschten Wirkungen bei einem anderen Um-

weltbelang negative Auswirkungen haben können. So kann z.B. die zum Schutz des Men-

schen vor Lärm erforderliche Einrichtung eines Lärmschutzwalles einen zusätzlichen Eingriff 

ins Landschaftsbild darstellen oder die Unterbrechung eines Kaltluftstromes bewirken. 

 

Der räumliche Wirkungsbereich der Umweltauswirkungen bleibt weitestgehend auf das Vor-

habengebiet und dessen unmittelbare Randbereiche beschränkt. So führt der durch eine zu-

sätzliche Versiegelung hervorgerufene Verlust von möglichen Lebensräumen im Plangebiet 

nicht zu einer Verschiebung oder Reduzierung des Artenspektrums im Gemeindegebiet. Auch 

die örtlichen Veränderungen von Boden, Wasser und Klima/Luft führen nicht zu einer großflä-

chigen Veränderung des Klimas einschließlich der Luftqualität. Über das Vorhabengebiet hin-

ausgehende Beeinträchtigungen der Umwelt infolge von Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern sind daher nicht zu erwarten. 
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Tiere + Pflanzen  ●        

Fläche ●  ● ●   - - - 

Boden  ●    ●   - 

Wasser  ●   ● ●  ● ● 

Klima/Luft ●   ●  - ●  ● 

Landschaft   - - -   ●  

Kulturgüter  - - - -     

Wohnen  -        

Erholung  - -  -     

A beeinflusst B:   stark ● mittel  wenig - gar nicht 

 

2.2 Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit 
Abfällen und Abwässern 

Die Vermeidung von Emissionen wird im Bereich des Plangebietes u.a. durch die Einhaltung 

des Gebäudeenergiegesetzes nach dem aktuellen Stand der Technik gewährleistet. Bezüglich 

der sonstigen Emissionen (z.B. Verkehr) sind nach dem derzeitigen Planungsstand keine er-

höhten Emissionen zu erwarten. 

Das Schmutzwasser wird gesammelt und in Freigefälleleitungen an das vorhandene Kanal-

netz in der Rosenstraße und im Eichenweg angeschlossen.  

Die Abfallbeseitigung wird im Auftrage der Abfallwirtschaftsgesellschaft Schleswig-Flensburg 

(ASF) von privaten Unternehmen ausgeführt. 

2.3 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie 

Die neu entstehenden Gebäude werden nach dem aktuellen Stand der Technik beheizt und 

mit Energie versorgt. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen eine Anbringung von 

regenerativen Energiequellen ausdrücklich zu (z.B. Solaranlagen). Beeinträchtigungen bezüg-

lich der Umweltbelange sind hier nicht zu erwarten. 
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2.4 Risiken für die menschliche Gesundheit, Kulturgüter oder die 
Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, Kul-

turgüter oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen. Hinweise auf Betriebe 

nach der Störfallverordnung sind im Zuge des Scoping nicht gegeben worden. 

 

2.5 Auswirkungen der Planung auf das Klima und Anfälligkeit 
der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klima-
wandels  

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel werden u.a. die Häufigkeit und die Intensität von 

Starkregenereignissen zunehmen. Das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt 

und Natur hat Hinweiskarten zu Starkregengefahren durch außergewöhnliche Regenereig-

nisse (100-jähriges Ereignis) und extreme Ereignisse (hN = 100 mm/h) veröffentlicht. Die Kar-

ten dienen als Hinweise für den Überflutungsschutz und stellen vereinfachte Modellierungen 

dar.  

Im nordwestlichen Plangebiet befindet sich eine Senke, die bei Starkregen überflutet wird. Im 

südwestlichen Plangebiet und im Bereich der Rheider Au sind ebenfalls Überflutungsflächen 

zu erwarten (siehe nachstehende Abbildung). Bei einer potenziellen Betroffenheit besteht für 

die Gemeinde Handlungsbedarf.  

 

 
 

Die Gemeinde berücksichtigt die Überflutungsgefährdung, indem in den Bereichen der süd-

westlichen Überflutungsfläche und der Rheider Au keine Wohnbebauung erfolgen soll. In 
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diesen Bereichen ist die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens und die Festsetzung einer 

Maßnahmenfläche geplant.  

 

Der potenzielle Überflutungsbereich im Nordwesten wird im Rahmen des Entwässerungskon-

zepts berücksichtigt und erhält eine unterirdische Entwässerungsleitung. Die Gemeinde wird 

im Rahmen der Grundstückskaufverträge in dem v.g. Bereich auf die Gefahren durch Starkre-

genereignisse gesondert hinweisen. Mögliche Maßnahmen des Objektschutzes, die durch die 

Eigentümer möglich sind, sind z.B. keine Unterkellerung bzw. druckdichte Kellerfenster sowie 

mobile Schutzvorrichtungen an Fenstern und Türen.  

 

Grundsätzlich geht die Gemeinde zudem davon aus, dass sich aufgrund des geplanten Ent-

wässerungssystems zukünftig deutlich weniger Regenwasser oberflächig sammeln wird. 

 

2.6 Kumulative Wirkung von Planungen in einem engen räumli-
chen Zusammenhang 

Mögliche kumulative Wirkungen im Zusammenhang mit anderen Planungen sind derzeit nicht 

bekannt. Innerhalb der Ortschaft Dannewerk befinden sich keine weitere Bauleitplanungen im 

Verfahren.  

 

2.7 Beschreibung der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Für die Neuanlage und Erhaltung der Gebäude und versiegelten Flächen werden voraussicht-

lich nur allgemein häufig verwendete Techniken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 

 

2.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung lassen sich nur die Beibehaltung des Status-quo und somit 

die Erhaltung des bisherigen Umweltzustandes prognostizieren. In diesem Fall würde das 

Plangebiet weiterhin als Grünland intensiv per Mahd landwirtschaftlich genutzt werden. Die 

Knicks blieben als geschützte Biotope erhalten und würden entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben gepflegt werden. Der Graben bliebe vollständig erhalten. 

 

Eine weitere Wohnbebauung und damit Entwicklung der Stadt Bredstedt müsste an anderer 

Stelle erfolgen und würde dort ebenfalls zu Bodenversiegelungen, Eingriffen in den Wasser-

haushalt und zur Veränderung des Landschaftsbildes führen. Gleiches gilt für die Schaffung 

zusätzlicher Gewerbeflächen. 

 

 

3 SCHUTZ-, MINIMIERUNGS-, AUSGLEICHS- UND ERSATZ-
MAẞNAHMEN 

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu unterlassen. Verbleiben nach Ausschöpfung aller Vermeidungs- bzw. Minimie-

rungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes, so sind gem. § 15 

Abs. 2 BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. 
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Obwohl durch die Aufstellung des Bebauungsplanes selbst nicht in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch dessen Realisierung, ist die Ein-

griffsregelung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ordnungsgemäße Ab-

wägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich ist. 

 

Das geplante Vorhaben wird Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft bezüglich der Ver-

siegelung von Boden und des Abflusses von Niederschlägen auslösen. Die einzelnen Vermei-

dungs-/ Minimierungsmaßnahmen für die Schutzgüter werden im Folgenden dargestellt. Ei-

nige der genannten Maßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ohnehin durchzu-

führen und sind somit keine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Sinne der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung. Sie werden der Vollständigkeit halber und zum besseren 

Verständnis jedoch mit aufgeführt. 

 

3.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Im Zuge der Planung wurde durch die Landwirtschaftskammer eine Immissionsschutzstellung-

nahme erstellt. Die Ausweisung der Wohngebiete und Festsetzung der Baugrenzen erfolgt auf 

Grundlage der ermittelten Jahresgeruchsstunden.  

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Entlang der zu erhaltenden Knicks am Rand des Plangebietes werden mind. 3,0 m breite Maß-

nahmenflächen als Knickschutzstreifen festgesetzt. Die Baugrenzen werden weitere 2,0 m 

entfernt festgesetzt, sodass sich hochbauliche Anlagen in einem Abstand von mindestens 

5,0 m zu den zu erhaltenden Knicks befinden. 

 

Rodungsarbeiten sind in der Zeit vom 01. Oktober bis Ende Februar durchzuführen. Bei Be-

rücksichtigung dieser Bauzeitenregelungen ist das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG gegenüber heimischen Brutvögeln auszuschließen. 

 

Im Hinblick auf das Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt und den damit geplanten § 41a 

BNatSchG sind im Plangebiet Straßen- und Wegebeleuchtungen sowie Außenbeleuchtungen 

baulicher Anlagen und Grundstücke zu installieren, die keine nachteiligen Auswirkungen auf 

wildlebende Tiere (v.a. Insekten und Fledermäuse) oder Pflanzen verursachen. Zu verwenden 

ist ausschließlich warmweißes Licht bis maximal 3.000 Kelvin und mit geringen UV- und Blau-

lichtanteilen. Die Beleuchtung sollte in möglichst geringer Höhe angebracht und nach unten 

abstrahlend ausgerichtet werden. 

Es wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass insbesondere in die Randbereiche mit Gehölzbe-

stand eine Abstrahlung vermieden werden sollte. Die Beleuchtungsdauer sollte außerdem auf 

das notwendige Maß begrenzt werden (z.B. durch Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren, Be-

grenzung der Beleuchtungsintensität über Nacht etc.). 

 

Schutzgut Fläche 

Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Auswirkungen 

auf das Schutzgut vorgesehen. 
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Schutzgut Boden 

Die vorgesehenen Bauflächen werden derzeit überwiegend intensiv als Grünland genutzt. Es 

erfolgt eine an die Grundstücksgrößen und geplanten Nutzungen angepasste Grundflächen-

zahl. Der Ausgleich für die Bodenversiegelungen wird über ein Ökokonto erbracht. 

 

Schutzgut Wasser 

Das innerhalb des Plangebietes anfallende Niederschlagswasser kann nicht versickert wer-

den. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen soll in straßenbegleitenden 

Rasenmulden geleitet werden und dort verdunsten bzw. versickern. Das Überschusswasser, 

soll dem Regenrückhaltebecken zugeführt werden. Dies führt zu einer höheren Verdunstungs-

rate im Gebiet und v.a. zu einer verzögerten Ableitung des Straßenwassers. Es wurde ein 

konkretes Konzept zur Regenwasserbeseitigung einschl. einer Bewertung der Wasserhaus-

haltsbilanz gem. A-RW 1 erstellt. Die Stellplätze und Zufahrten sind wasserdurchlässig herzu-

stellen. Der weitgehende Erhalt von randlichen Gehölzstrukturen fördert die Verdunstung. 

 

Schutzgut Klima/Luft 

Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Auswirkungen 

auf das Schutzgut vorgesehen. 

 

Schutzgut Landschaft 

Die Firsthöhe wird auf max. 9,00 m über Erdgeschossfertigfußbodenhöhe begrenzt, um Ein-

griffe in das Orts- und Landschaftsbild zu minimieren. Die Gehölze am Rand des Plangebietes 

bleiben weitgehend erhalten. 
 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Auswirkungen 

auf das Schutzgut vorgesehen. 

 

3.2 Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen mit einem entsprechenden Kompensationsbedarf erge-

ben sich für folgende Schutzgüter: 

 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt 

Knicks 

Innerhalb des Plangebietes sind Eingriffe in das Knicknetz nicht zu vermeiden. Zum einen 

werden Knickrodungen im Bereich des zentral verlaufenden Knicks für die Bereitstellung von 

Wohnbauflächen notwendig. Im südlichen Knick soll außerdem eine Anbindung an die südlich 

verlaufende Rosenstraße geschaffen werden. Zum anderen werden die Knicks rechtlich ent-

widmet, die sich künftig vollständig zwischen den privaten Bauflächen befinden werden. Der 

Ausgleich erfolgt in Anlehnung an die „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“. Knick-

rodungen werden im Verhältnis 1 : 2 und Knickentwidmungen im Verhältnis 1 : 1 ausgeglichen. 

 

Insgesamt entfallen 83 m Knick und 292 m Knick werden entwidmet. Es ist ein Ausgleich von 

458 m Knick zu erbringen. 
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Graben 

Der entfallende Grabenabschnitt ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde in 

einem Verhältnis von 1 : 1 als Gewässer zu ersetzen. Der entfallende Grabenabschnitt weist 

an seiner Böschungsoberkante eine Fläche von ca. 86 m auf. Ein ca. 100 m² großes Aus-

gleichsgewässer wird im südöstlichen Plangebiet innerhalb der Maßnahmenfläche M1 herge-

stellt. 

 

Schutzgut Boden 

Der Gemeinsame Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume zum „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung zum Baurecht“ (Az.: IV 268/V 531 – 5310.23 -) vom 09.12.2013 regelt die Vor-

gaben für die Ermittlung der Ausgleichsflächengröße. 

 

Es liegen im Plangebiet keine seltenen Böden vor. Bei den Eingriffsflächen handelt es sich 

aufgrund der bisherigen Nutzung um einen Bereich mit allgemeiner Bedeutung für den Na-

turschutz. 

 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes ist überwiegend eine Grundflächenzahl von 0,30 (= 

30 %) für die Bebauung vorgesehen. Im Bereich der Grundstücke 1 und 17 ist eine Grundflä-

chenzahl von 0,35 und im Bereich der Grundstücke 16, 18, 19, 20 und 21 eine Grundflächen-

zahl von 0,40 zulässig. Die Regelungen erfolgen aufgrund der hohen Grünflächenanteile die-

ser Grundstücke, die bei der Berechnung der Grundflächenzahl nicht angesetzt werden dür-

fen. Zudem wird die erhöhte Bebauungsdichte für die Grundstücke mit den geplanten Mehrfa-

milienhäusern festgesetzt. Diese Grundfläche darf z.B. für Nebenanlagen, Stellplätze und Zu-

fahrten auf den Grundstücken um bis zu 50 % gem. § 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung 

überschritten werden. Für den Bereiche der Mehrfamilienhäuser wird eine Überschreitung um 

bis zu 100 % zugelassen, um die erforderlichen Stellplätze auf den Grundstücken herstellen 

zu können. Diese maximale Versiegelung wird als Grundlage für die Ermittlung der Flächen-

versiegelung auf den Baugrundstücken herangezogen. Neue Straßen- und Wegeflächen wer-

den als vollständig versiegelte Flächen in die Bilanzierung aufgenommen. Hierbei werden je-

doch die großflächigen Entwässerungsmulden entlang der Erschließungsstraßen nur als teil-

versiegelt angesetzt. Das neu herzustellende Regenrückhaltebecken im südwestlichen Plan-

gebiet wird näherungsweise mit einer Versiegelungsrate von 20 % berücksichtigt. 
 

   Gesamtfläche Versiegelung 

 Baugrundstücke, max. Versiegelung (45 %) 10.305 m² 4.637 m² 

 Baugrundstücke, max. Versiegelung (52,5 %) 1.050 m² 551 m² 

 Baugrundstücke, max. Versiegelung (60 %) 470 m² 282 m² 

 Baugrundstücke, max. Versiegelung (80 %) 2.550 m² 2.040 m² 

 Straßenfläche neu (100 %) 2.980 m² 2.980 m² 

 Regenentwässerung an Straßen (Mulden, 20 %)                    320 m² 64 m² 

Parkplätze (100 %)                         120 m²      120 m² 

Rad- und Fußwege (100 %)                        160 m²      160 m² 

 Regenrückhaltebecken (20 %)     755 m²    151 m² 

 max. Flächenneuversiegelung  10.985 m² 
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Entsprechend den Vorgaben des Gemeinsamen Runderlasses ist für die Bodenversiegelun-

gen ein Ausgleich im Verhältnis 1 : 0,5 zur Verfügung zu stellen. Dies führt zu einem Aus-

gleichserfordernis von 10.985 m² x 0,5 = 5.493 m². 

 

Hinzuzurechnen ist die Zufahrt zur Straße Krummacker, die bereits teilversiegelt ist und mit 

einem Verhältnis von 1 : 0,2 in die Bilanzierung eingeht. Diese Fläche umfasst eine Größe von 

176 m². Das Ausgleichserfordernis ist mit 176 m x 0,2 = 35 m² anzusetzen. 

 

In der Summe ergibt sich ein Ausgleichserfordernis von 5.493 m² + 35 m² = 5.528 m². 

 

Der Ausgleich wird im Rahmen eines Ökokontos zur Verfügung gestellt, welches in Kapitel 3.4 

näher beschrieben wird. 

 

3.3 Grünordnerische Festsetzungen, Text (Teil B) 

Im Text (Teil B) des Bebauungsplanes sind folgende grünordnerische Festsetzungen enthal-

ten, die aus den Inhalten des Umweltberichtes abgeleitet werden: 

 

6.1 Die in der Planzeichnung gekennzeichneten und als 'zu erhaltend' festgesetzten Knicks 

sind dauerhaft zu sichern. Alle Maßnahmen, die den Fortbestand gefährden, wie Ver-

dichtung des Bodens, Eingriffe in den Wurzelraum und Grundwasserabsenkung, sind zu 

unterlassen. Pflegemaßnahmen an den Knicks sind im gesetzlichen Rahmen zulässig. 

6.2 Die in der Planzeichnung mit einem Erhaltungsgebot versehenen entwidmeten Knicks 

sowie Strauchpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang mit heimischen, 

standortgerechten Gehölzen zu ersetzen. 

6.3 Die in der Planzeichnung mit einem Erhaltungsgebot versehenen Bäume sind dauerhaft 

zu erhalten und bei Abgang innerhalb des Plangebietes zu ersetzen. Die Bäume sind 

bei Bauarbeiten durch Sicherungsmaßnahmen im Stamm- und Wurzelbereich gem. DIN 

18920 "Schutz von Bäumen, Gehölzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnah-

men" vor Beschädigungen zu schützen.  

6.4 Stellplätze und Zufahrten sind aus fugenreichem Material mit wasserdurchlässigem Un-

terbau herzustellen (z.B. Schotterrasen, Betongrassteine, Pflaster). 

6.5 Auf den Baugrundstücken ist entlang der Knicks ein Streifen von mind. 3,00 m zum 

Knickfuß von baulichen Anlagen, Stellplätzen, Garagen und Zufahrten nach 

§ 12 Abs. 6 BauNVO sowie von Nebenanlagen nach § 14 BauNVO freizuhalten. 

6.6 Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft M1 ist ein für Amphibien geeignetes Stillgewässer mit einer 

Größe von mindestens 100 m² herzustellen.  

6.7 Die Maßnahmenfläche M1 ist mit einer arten- und krautreichen Grünlandmischung aus 

zertifiziertem Regiosaatgut anzusäen und als Extensivgrünland zu entwickeln. Es sind 

maximal 2 Mahden pro Jahr zulässig. Die Mahd ist nicht vor dem 1. Juli durchzuführen. 

6.8 Innerhalb der Maßnahmenfläche M2 sind die vorhandenen naturnahen Baum- und 

Strauchbestände dauerhaft zu erhalten und durch regelmäßige Rückschnitte zu pflegen. 

Die Freiflächen sind extensiv zu pflegen. 
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6.9 Zur Kompensation werden dem B-Plan Nr. 8 folgende Flächen zugeordnet: 

- Abbuchung von 458 m Knick aus dem Ökokonto-Knick in der Gemeinde Twedt, dass 

  beim Kreis Schleswig-Flensburg unter dem Aktenzeichen 661.4.04.016.2017.00 

  geführt wird. 

 - Abbuchung von 5.528 Ökopunkten aus dem beim Kreis Schleswig-Flensburg geführ- 

  ten Ökokonto mit dem Aktenzeichen 661.4.03.034.2024.00 (Flurstück ........, Flur ...,  

  Gemarkung Bistorf, Gemeinde Großsolt). 

 

Auf der Planzeichnung (Teil A) sind folgende Festsetzungen enthalten, die sich auf die grün-

ordnerischen Belange auswirken: 

- Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 

- Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen; entwidmeter Knick  

- vorhandene, zu erhaltende Bäume 

- vorhandener, zu erhaltender Knick 

- entfallender Knick 

 

3.4 Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen 

Flächenausgleich 

Der Flächenausgleich von 5.528 m² erfolgt über ein Ökokonto, welches beim Kreis Schleswig-

Flensburg unter dem AZ.: 661.4.03.034.2024.00 geführt wird. Das Intensivgrünland des Öko-

kontos soll zu einer mesophilen Flachlandmähwiese frischer Standorte entwickelt werden. 

 

Knickausgleich 

Der Knickausgleich von 458 m erfolgt über ein Knickökokonto in der Gemeinde Twedt, wel-

ches beim Kreis Schleswig-Flensburg unter dem AZ.: 661.4.04.016.2017.00 geführt wird. 

 

 

4 PLANUNGSALTERNATIVEN 

4.1 Standortalternativen 

Die Gemeinde Dannewerk hat sich intensiv mit den vorhandenen Innenentwicklungspotentia-

len auseinander gesetzt. Die Untersuchung ergab für die Gemeinde Dannewerk ein Potential 

von 18 Grundstücken in 9 Potentialflächen. Die Gemeinde geht davon aus, dass sich in den 

nächsten 11 Jahren ca. 13 Wohneinheiten in den untersuchten Flächen realisieren lassen. 

Dem gegenüber steht ein verbleibender Entwicklungsrahmen (nach Abzug der Innenentwick-

lungspotenziale) bis zum Jahr 2036 von ca. 33 Wohneinheiten. Aus dieser Aufstellung wird 

deutlich, dass die vorhandenen Innenentwicklungspotentiale nicht ausreichen, um den vor-

handenen und den zu erwartenden Bedarf an Wohnbauflächen zu decken. 

Daher hat die Gemeinde weitere Flächen im Außenbereich untersucht, um den zukünftigen 

Bedarf an Wohnbauland decken zu können. Die Untersuchung umfasst insgesamt 6 Bereiche, 

die alle an die Ortslage angrenzen. Augenscheinlich sind die Flächen E 3 und E 5 der Analyse 

aus städtebaulicher Sicht besonders für die zukünftige Siedlungsentwicklung zu empfehlen. 

Die weiteren 4 Flächen weisen ebenfalls eine grundsätzlich Eignung für eine Siedlungsent-
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wicklung auf. Die Vorteile und Nachteile sowie evtl. Hinderungsgründe, die gegen eine Bebau-

ung der einzelnen Flächen sprechen, wurden ausführlich dargelegt und dienen als Grundlage 

für die gemeindliche Abwägung.  

Entscheidend für die Auswahl der Fläche E3 war die gute städtebauliche Integration der Flä-

che. Das Gebiet fügt sich auf 3 Seiten in die vorhandene Ortslage ein und erweitert so den 

Siedlungsbereich nicht weiter in den Außenbereich hinein. Zudem kann das Plangebiet auf 3 

Seiten verkehrlich (einschl. Fuß- und Radwegen) an die vorhandene Ortslage angebunden 

werden, was zu einer hohen Durchlässigkeit der Siedlungsflächen und einer Verteilung der 

Verkehrsströme führt. Ergänzend hat die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Schleswig-

Flensburg im Vorwege der Planung eine Entlassung des Planbereiches aus dem Landschafts-

schutzgebiet in Aussicht gestellt. Aus diesen Gründen hat die Gemeinde Dannewerk den Be-

schluss gefasst, die Entwicklungsfläche E3 für die weitere wohnbauliche Entwicklung zu nut-

zen. 

 

4.2 Planungsalternativen 

Bei der Aufstellung des B-Planes wurden die randlichen Knickstrukturen berücksichtigt. Auf 

die Entwidmung der Knicks könnte voraussichtlich nur nachhaltig verzichtet werden, wenn die 

Knicks in öffentlichen Eigentum verbleiben. Um weiterhin die Knickpflege realisieren zu kön-

nen, wären bei dieser Variante ausreichend breite Unterhaltungsstreifen notwendig. Dies 

würde mit einem erheblichen Verlust bebaubarer Fläche einhergehen, was die Gemeinde im 

Hinblick auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden möglichst vermeiden möchte. 

 

Der Knick innerhalb des Plangebietes kann aufgrund der Grundstücksaufteilung nicht erhalten 

werden. Bei Erhalt wäre ein ebenfalls erheblicher Verlust bebaubarer Fläche hinzunehmen. 

 

Da die vorhandene nördliche Zufahrt eine Befahrbarkeit mit Lkw (z.B. Müllfahrzeuge, Feuer-

wehr oder Baufahrzeuge) nicht zulässt, muss eine weitere Zufahrt geschaffen werden. Diese 

weitere Möglichkeit soll im Süden zu Rosenstraße erfolgen. Dafür ist ein Knickdurchbruch not-

wendig. Auch bei einer anderen Zufahrt, z.B. über das östlich gelegene Grünland, müsste ein 

Knickdurchbruch erfolgen. Um die Befahrbarkeit mit LKW im Gebiet zu gewährleisten, sind 

darüber hinaus zwei Wendehammer notwendig.  

 

Der Fuß- und Radweg wird angelegt, damit Fußgänger und Radfahrer das gesamte Plangebiet 

nicht entlang der Straßenverkehrsfläche durchqueren müssen, um das Baugebiet zu verlas-

sen. Dies ist nicht im Sinne der Gemeinde, die u.a. im Hinblick auf den Klimaschutz eine be-

wusste Förderung und Erleichterung des Fuß- und Radwegeverkehrs anstrebt. 

 

Aufgrund der Grundstücksaufteilung und der Verkehrsführung ist der Erhalt des Grabenab-

schnittes der Rheider Au im südlichen Plangebiet nicht realisierbar. Die vorhandene Koppel-

zufahrt ist zum einen nicht breit genug und würde zum anderen einen höheren Anteil an voll-

versiegelter Straßenfläche mit sich führen. 
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5 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

5.1 Verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung und Hinweise 
auf Schwierigkeiten 

Methodische Grundlage für den Umweltbericht ist die Auswertung der vorhandenen Unterla-

gen sowie die planerische Einschätzung auf Basis dieser Unterlagen und einer Ortsbegehung 

mit Biotoptypenkartierung. Darüber hinaus wurde eine Bewertung nach A-RW-1 in der Planung 

und eine Immissionsschutz-Stellungnahme berücksichtigt. 

Das Prüfverfahren ist nicht technischer - sondern naturwissenschaftlicher Art. Die Gelände-

aufnahmen und Kartierungen wurden gemäß den Hinweisen des gemeinsamen Runderlasses 

„Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ des Ministeriums für 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und des Innenministeriums vom 

09.12.2013 vorgenommen. Die Informationen des LfU aus der LANIS Datenbank wurden für 

die Erarbeitung der artenschutzrechtlichen Belange ausgewertet. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse wurden nicht festgestellt. 
 

5.2 Maßnahmen zur Überwachung 

Nach § 4c Satz 1 BauGB muss die Kommune im Rahmen des ‚Monitorings‘ die vorhergese-

henen erheblichen nachteiligen Auswirkungen der Planung überwachen bzw. im Rahmen der 

Überwachung auch die entsprechenden unvorhergesehenen Auswirkungen ermitteln, um so 

in der Lage zu sein, ggf. geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

 

Hierzu sind folgende Überwachungsmaßnahmen geeignet: 

 Für den gesamten Geltungsbereich regelmäßige Überwachungstermine in kurzfristigen 

Abständen im Rahmen der Bauausführung bis zur Fertigstellung zur Überwachung der 

baubedingten Auswirkungen sowie gezielte Überprüfung bei entsprechenden Hinweisen 

aus der Bevölkerung. 

 Für den gesamten Geltungsbereich unregelmäßige Überwachungstermine in mittel- bis 

langfristigen Abständen zur Überwachung der anlage- und betriebsbedingten Auswir-

kungen sowie gezielte Überprüfung bei entsprechenden Hinweisen aus der Bevölke-

rung. 

 Die o.g. Überwachung erfolgt im Regelfall durch ‚Inaugenscheinnahme‘ und unter räum-

licher Berücksichtigung unmittelbar angrenzender Flächen. 

 

Auf die rechtliche Zuständigkeit anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsichtsbehörde im 

Zusammenhang mit der Vollzugskontrolle der Festsetzungen, wird hier allgemein hingewie-

sen. Diese bleibt unabhängig vom Monitoring unberührt.  

Die Überwachung erfolgt unter besonderer Berücksichtigung folgender Projektwirkungen bzw. 

Schutzgüter:  

 Generelle Kontrolle der Umsetzung und Wirksamkeit der Festsetzungen in Teil A und B 

(hier insbesondere der Erhaltungsgebote und der zulässigen Bodenversiegelungen),  

 Generelle Kontrolle der Umsetzung und Wirksamkeit der Hinweise im Text (Teil B), 
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 Genereller Schutz und Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen innerhalb und außerhalb 

des Geltungsbereiches vor Baubetrieb,  

 Kontrolle der Berücksichtigung des schonenden Umgangs mit Mutter- bzw. Oberboden,  

 Unvorhergesehene Vorkommen gefährdeter / geschützter Arten und Berücksichtigung 

von Artenschutzbestimmungen gemäß BNatSchG und LNatSchG,  

 Unvorhergesehene Vorkommen sonstiger schädlicher Bodenveränderungen (§ 2 

LBodSchG),  

 Unvorhergesehene Vorkommen von Kultur(Boden)denkmälern (§ 15 DSchG), 

 Generelle Kontrolle zur Umsetzung der externen Ausgleichsmaßnahme.  

 

5.3 Zusammenfassung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Dannewerk sollen im Osten der 

Ortslage Dannewerk die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Baugebiet geschaffen 

werden, das dem Wohnen dient.  

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird für das Allgemeine Wohngebiet entsprechend der 

Grundstücksgrößen und geplanten Nutzungen festgesetzt. Im Plangebiet wird für die Grund-

stücke eine GRZ von 0,30 bis 0,40 vorgesehen. Zum Schutz der Landschaft und der angren-

zenden Anwohner werden die Firsthöhen und Geschosszahlen festgesetzt. Neben den Bau-

flächen werden im B-Plan verschiedene Verkehrsflächen sowie öffentliche und private Grün-

flächen, Maßnahmenflächen und Flächen für die Regenrückhaltung ausgewiesen. Die ver-

kehrliche Erschließung erfolgt über die Straße Krummacker und die Rosenstraße.  

Zusammenfassend werden die durch die Planung möglichen und zu erwartenden Auswirkun-

gen auf die Umweltbelange aufgeführt: 

 

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit: Im Plangebiet ist die Ausweisung von Wohn-

grundstücken vorgesehen. Von außerhalb gelegenen landwirtschaftlichen Betrieben können 

Geruchsimmissionen auf das Plangebiet einwirken. Bei den Planungen wurden die Ergebnisse 

einer vorliegenden Stellungnahme durch die Lage der Baufelder berücksichtigt.  

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: Im Zuge der Planung ist die Rodung von 

mehreren Knickabschnitten nicht zu vermeiden. Die Knickrodungen werden im Verhältnis 1 : 

2 ausgeglichen. Zusätzlich werden Knicks entwidmet und die Entwidmung im Verhältnis 1 : 1 

ausgeglichen. Die Rodungsarbeiten sind in der Zeit vom 01. Oktober bis Ende Februar durch-

zuführen, um das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG zu vermeiden. Der 

Ausgleich erfolgt über ein Ökokonto-Knick im Kreis Schleswig-Flensburg. 

 

Schutzgut Fläche: Der Planbereich ist bislang überwiegend landwirtschaftlich genutzt und wird 

durch die geplante Bebauung dauerhaft der Nutzung entzogen. Der Flächenverbrauch ist im 

öffentlichen Interesse an geeignetem Wohnraum und Flächen für den Gemeinbedarf begrün-

det und an dieser Stelle nicht zu vermeiden. 

 

Schutzgut Boden: Im Plangebiet ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes vorgese-

hen. Die GRZ wird mit 0,30 bis 0,40 festgesetzt, wobei eine Überschreitung um 50 % für Neben-

anlagen, Stellplätze und deren Zufahrten zulässig ist. Im Bereich der geplanten Mehrfamilien-
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häuser beträgt die zulässige Überschreitung bis zu 100 %. Zusätzlich sind Versiegelungen durch 

Verkehrsflächen möglich. Entsprechend der Bilanzierung ist für die Neuversiegelungen eine 

Ausgleichsfläche mit insgesamt 5.528 m² zur Verfügung zu stellen. Diese wird über ein Öko-

konto im Kreis Schleswig-Flensburg zur Verfügung gestellt. 

 

Schutzgut Wasser: Eine Versickerung des Niederschlagswassers im Plangebiet ist aufgrund 

der bindigen Böden nicht möglich. Dies wurde über ein vorliegendes Baugrundgutachten nach-

gewiesen. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen wird in straßenbeglei-

tenden Rasenmulden geleitet und kann dort verdunsten bzw. versickern. Das Überschusswas-

ser, dass nicht versickern kann, wird dann über Drainageleitungen gesammelt und dem Re-

genrückhaltebecken zugeführt. 

Der durch das Plangebiet verlaufende Verbandsvorfluter wird in einer Rohrleitung gefasst und 

ebenfalls dem neuen Regenrückhaltebecken zugeführt. 

Für den Verlust eines offenen Grabenabschnittes wird im Südosten des Plangebietes ein 

neues Stillgewässer hergestellt. 

 

Schutzgut Klima/Luft: Durch die zusätzliche, kleinflächige Bebauung in der Gemeinde Danne-

werk werden sich aufgrund der häufigen Winde keine nachhaltigen Veränderungen des Klimas 

und der Luftqualität ergeben.  

 

Schutzgut Landschaft: Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden durch die Festset-

zungen der Geschosszahlen und die Höhenfestsetzungen gemindert. Eine zusätzliche Minde-

rung erfolgt durch die umliegende Bebauung und durch den Erhalt der vorhandenen Gehölz-

strukturen in den Randbereichen des Plangebietes. 

 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter: Kulturgüter (Bodendenkmale, Baudenk-

male) sind im Planbereich nicht bekannt. Auswirkungen auf Sachgüter an der Planung Unbe-

teiligter sind nicht zu erwarten. 

 

Auswirkungen auf FFH-Gebiete oder Schutzgebiete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie sind 

aufgrund der zu erwartenden Wirkfaktoren und der Entfernungen nicht zu erwarten. 
 

Gesamtbeurteilung: 

Mit der Umsetzung der Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Dannewerk sind 

Beeinträchtigungen der beschriebenen Umweltbelange verbunden. Diese Beeinträchtigungen 

sind überwiegend nicht als erheblich zu bezeichnen. Auswirkungen auf den Boden (Versiege-

lungen) und das Schutzgut Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt (Knickrodung und -

entwidmung, Verlust eines Grabenabschnitts) sind ausgleichbar.  

 

Nach Durchführung aller beschriebenen Maßnahmen ist nicht von erheblichen und nachhalti-

gen Beeinträchtigungen der untersuchten Umweltbelange auszugehen. Die Eingriffe in Natur 

und Landschaft gelten als ausgeglichen. 
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EU-Vogelschutzrichtlinie (EU-Vogelschutz-RL): Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, in der Fas-
sung vom 30.11.2009 (ABl. EU Nr. L 20/7). 

FFH-Richtlinie (FFH-RL): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie wildlebender Tiere und Pflanzen, vom 22.07.1992 (ABl. EG Nr. 
L 206/7), geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.05.2013 (ABl. EG Nr. 
L 158). 

Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften, in der 
Fassung vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908). 

Kampfmittelverordnung SH (KmVO): Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit durch Kampfmittel, in der Fassung vom 29.04.2025 (GVOBl. 2025 Nr. 58) 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG): Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen, in der Fassung vom 24.02.2012 (BGBl. 
S. 212), zuletzt geändert am 02.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56). 

Landesbodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchG): Gesetz zur Ausführung und Ergänzung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes, in der Fassung vom 14.03.2002 (GVOBl. 2002 S. 60), zuletzt 
geändert am 06.12.2022 (GVOBl. S. 1002). 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG): Gesetz zum Schutz der Natur, in der Fassung vom 24.03.2010 
(GVOBl. 2010 S. 301), zuletzt geändert am 30.09.2024 (GVOBl. 2024 S. 734). 

Landeswaldgesetz (LWaldG): Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein, in der Fassung vom 
05.12.2004 (GVOBl. 2004 461), zuletzt geändert am 27.10.2023 (GVOBl. 514). 

Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung vom 13.11.2019 (GVOBl. 2019 S. 425), zuletzt geändert 
am 13.12.2024 (GVOBl. 2024 S. 875). 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, in der Fassung vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert am 22.12.2023 (BGBl. 2023 Nr. 409). 

Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten in Schleswig-Hol-
stein, Gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Na-
tur und Digitalisierung und des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des 
Landes Schleswig-Holstein vom 10.10.2019. 

Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, Runderlass des Innenministeri-
ums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
vom 09.12.2013 (ABl. Schl.-H. 2013 S. 1170) 

 
 
Die Begründung wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung Dannewerk am …………… 
gebilligt. 
 
 
Dannewerk, den ……………………….. 
 
 
............................................. 
          Bürgermeister 


